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Anerkennungen von Prüf-, Überwachungs- und Inspektionsstellen 
 



 



Anerkennungen von Prüf-, Überwachungs- und Inspektionsstellen  
 
 
 
Gemäß der gefahrgutrechtlichen Zuständigkeitsregelungen ist die BAM in Deutschland die 
zuständige Behörde für die Anerkennung von Prüfstellen für die Durchführung von 
Bauartprüfungen, die Anerkennung von Überwachungsstellen für die Durchführung von 
Überwachungsmaßnahmen bei der Herstellung von Gefahrgutverpackungen, einschließlich 
Großpackmittel (IBC) und Großverpackungen, und die Anerkennung von Inspektionsstellen 
für die Durchführung von Inspektionen an Großpackmitteln (IBC); sie ist auch für die 
Änderungen und Widerrufe von Anerkennungen zuständig. 
 
Zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben bei der Bauartprüfung und -zulassung von Verpackungen, 
Großpackmitteln (IBC) und Großverpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter, der 
Qualitätssicherung und -überwachung der Fertigung nach diesen Zulassungen sowie der 
wiederkehrenden Inspektion und Prüfung von IBC erkennt die BAM Leistungen von Stellen 
an, deren Qualifikation von der BAM für den jeweiligen Tätigkeitsbereich anerkannt worden 
ist.  
 
Erteilte Anerkennungen werden von der BAM auf ihrer Internetseite veröffentlicht und sind 
unter folgenden Seiten zu finden: 
 

Prüfstellen für die Durchführung der Baumusterprüfung von Verpackungen, 
Großpackmitteln (IBC) und Großverpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter:  
 

http://www.bam.de/de/service/amtl_mitteilungen/gefahrgutrecht/Pruefstellen.htm  

 
Inspektionsstellen (Überwachungsstellen) für die Prüfung der Funktionsfähigkeit und 
Wirksamkeit der Qualitätssicherungsprogramme für die Fertigung von Verpackungen, 
Großpackmitteln (IBC) und Großverpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter:  
 

http://www.bam.de/de/service/amtl_mitteilungen/gefahrgutrecht/ueberwachungsstellen.htm  

 
Inspektionsstellen für die Durchführung der erstmaligen und wiederkehrenden 
Prüfungen/Inspektionen von Großpackmitteln (IBC) zur Beförderung gefährlicher Güter: 
 

http://www.bam.de/de/service/amtl_mitteilungen/gefahrgutrecht/Inspektionsstellen_.htm  
 

Die Listen werden im vierteljährlichen Turnus aktualisiert. Die Anerkennungen sind auf drei 
Jahre befristet. Eine der Bedingungen für eine Anerkennung ist die Teilnahme an dem von 
der BAM organisierten Erfahrungsaustausch; Informationen hierzu sind im Internet 
veröffentlicht: 
 

http://www.tes.bam.de/netzwerke/ak_pruefstellen/index.htm  

http://www.tes.bam.de/netzwerke/inque/index.htm  

http://www.tes.bam.de/netzwerke/ak_inspektionsstellen/index.htm  

http://www.tes.bam.de/netzwerke/erfa_verpackungen/index.htm  
 
Angaben über zu erfüllende Voraussetzungen und das Verfahren der Anerkennung von  
Prüf-, Überwachungs- und Inspektionsstellen sind in den BAM-Gefahrgutregeln:  
BAM-GGR 005, BAM-GGR 001 und BAM-GGR 002 enthalten, die unter folgender 
Internetseite: 
 

http://www.bam.de/de/service/amtl_mitteilungen/gefahrgutrecht/gefahrgutregeln_a.htm 
 
einzusehen sind.  
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NEUFASSUNG: Stand 27. Juni 2011 
 
 

ALLGEMEINVERFÜGUNG 
 

zur Klassifizierung von Kampfmitteln 
für die innerstaatliche Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße 

durch die staatlichen Kampfmittelräumdienste der Länder 
(Allgemeinverfügung Kampfmittel) 

 
 
 

 

 
 
 
 

 1. Rechtsgrundlage 
 
1.1 Diese Allgemeinverfügung wird auf der Basis des § 8 Nummer 1. Buchstaben a) bis c) der  
 GGVSEB in Verbindung mit Absatz 2.2.1.1.3, Kapitel 3.3 Sondervorschrift 178 und Abschnitt  
 4.1.4.1 Verpackungsanweisung P 101 des ADR als Anleitung für die Klassifizierung von Kampfmit- 
 teln, die durch die staatlichen Kampfmittelräumdienste der Länder gemäß den Vorschriften des  
 ADR befördert werden sollen, erlassen. 
 
1.2 Nach dieser Allgemeinverfügung dürfen nur Kampfmittel befördert werden, die von einer Fachkun- 
 digen Person eines staatlichen Kampfmittelräumdienstes als sicher für die Beförderung im Stra- 
 ßenverkehr bewertet worden sind. 
 
1.3 Diese Allgemeinverfügung gilt ausschließlich für die unter den Begriffsbestimmungen aufgeführten  
 Kampfmittel und darf nur angewendet werden, wenn die unter Verpackungen und sonstigen Um- 
 schließungen angegebenen Bedingungen sowie die in dieser Allgemeinverfügung aufgeführten  
 Nebenbestimmungen eingehalten werden. 
 
2. Begriffsbestimmungen 
 
2.1 Kampfmittel: Im Sinne dieser Allgemeinverfügung sind Kampfmittel gewahrsamslos gewordene, zur  
 Kriegsführung bestimmte Stoffe und Gegenstände militärischer Herkunft und Teile solcher Gegen- 
 stände die 
 
2.1.1 Explosivstoffe oder Rückstände von Explosivstoffen enthalten oder daraus bestehen, 
 
2.1.2 Nebel-, Brand- und/oder Reizstoffe sowie chemische Kampfstoffe oder Rückstände dieser Stoffe  
 enthalten, 
 
2.1.3 Kriegswaffen oder wesentliche Teile von Kriegswaffen sind. 
 

 
Veröffentlichungen, auch auszugsweise, Hinweise auf Untersuchungen zu Werbezwecken und die Verarbeitung von Inhalten, bedürfen in jedem Einzelfalle  

der widerruflichen schriftlichen Einwilligung der BAM 
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 Bem. 1 Unbeschadet dazu können unterschiedliche Begriffsbestimmungen der Länder für deren  
   Vollzug  bestehen. Auf Kampfmittel, die nach Begriffsbestimmungen der Länder nicht  
   den in dieser Allgemeinverfügung beschriebenen Kampfmitteln entsprechen, ist diese  
   Allgemeinverfügung nicht anwendbar. 
 
 Bem. 2 Auf Kampfmittel mit chemischen Kampfstoffen ist diese Allgemeinverfügung nur in  
   Bezug auf die Klassifizierung anzuwenden. Die Beförderungsbedingungen von Kampf- 
   mitteln mit chemischen Kampfstoffen sind im Rahmen einer Einzelausnahme festzule- 
   gen. 
 
2.2 Fachkundige Person: Die Fachkundige und mit den Aufgaben der Kampfmittelräumung beauftragte  
 Person eines staatlichen Kampfmittelräumdienstes. 
 
3. Klassifizierung 
 
3.1 Die Kampfmittel sind von der Fachkundigen Person zu identifizieren, in Bezug auf eine sichere  
 Beförderung im Straßenverkehr zu bewerten und auf Transportfähigkeit zu untersuchen. Auf nicht  
 als transportfähig erklärte Kampfmittel ist diese Allgemeinverfügung nicht anwendbar.  
 
3.2 Die Fachkundige Person entscheidet, ob und welche geeigneten Verfahren vor Ort eingesetzt  
 werden müssen, bevor über eine Klassifizierung entschieden wird. Die Bewertung muss zeitnah vor  
 der Beförderung erfolgen. 
 
3.3 Die Fachkundige Person hat für transportfähig erklärte Kampfmittel dahingehend zu beurteilen, ob  
 sie gesammelt in einer Beförderungseinheit befördert werden dürfen, oder einzeln befördert werden  
 müssen. 
 
3.4 Da eine Prüfung nach dem Handbuch Prüfungen und Kriterien (siehe Begriffsbestimmungen unter  
 Abschnitt 1.2.1 ADR) bei Kampfmitteln unmöglich ist, hat abweichend von den in Absatz 2.2.1.1.2  
 ADR vorgeschriebenen Methoden für die Klassifizierung von explosiven Stoffen und Gegenständen  
 mit Explosivstoff der Klasse 1, die Zuordnung nach folgender Reihenfolge zu erfolgen: 
 
3.4.1 wenn es nicht ausgeschlossen werden kann, dass es sich um Kampfmittel mit chemischen  
 Kampfstoffen handelt, zur UN-Nummer 0020, MUNITION, GIFTIG, Klasse 1.2,  
 Verträglichkeitsgruppe K, 
 
3.4.2 wenn es nicht ausgeschlossen werden kann, dass es sich um Kampfmittel, die weißen Phosphor  
 enthalten, handelt, zur UN-Nummer 0243, MUNITION, BRAND, WEISSER PHOSPHOR,  
 Klasse 1.2, Verträglichkeitsgruppe H, oder 
 
3.4.3 in allen anderen Fällen, zur UN-Nummer 0465, GEGENSTÄNDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G.,  
 Klasse 1.1, Verträglichkeitsgruppe F. 
 
3.5 Die Zuordnung zur UN-Nummer 0020 befreit nicht vom Beförderungsverbot gemäß Absatz  
 2.2.1.2.2 ADR; für die Beförderung ist jeweils eine Einzelausnahme nach § 5 GGVSEB der zustän- 
 digen Behörde erforderlich, allerdings ist diese Allgemeinverfügung in diesem Zusammenhang als  
 das für die Erteilung einer Einzelausnahme notwendige Gutachten anzusehen. 
 
4. Verpackungen und sonstige Umschließungen 
 
4.1 Zulässige Verpackungen 
 
4.1.1 Folgende Verpackungsarten dürfen verwendet werden: 
 Kampfmittel, die der UN-Nummer 0243 zugeordnet wurden, wie Brandbomben, sind ausschließlich  
 in Fässern aus Stahl mit abnehmbarem Deckel der Codierung 1A2 sowie in Kisten aus Stahl (4A)  
 oder Aluminium (4B) zu verpacken. 
 
 
 

 
Veröffentlichungen, auch auszugsweise, Hinweise auf Untersuchungen zu Werbezwecken und die Verarbeitung von Inhalten, bedürfen in jedem Einzelfalle  
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4.1.2 Freiliegender weißer Phosphor ist unter Wasser oder nassem Sand in geschlossenen, dichten  
 Metallverpackungen zu verpacken. 
 
4.1.3 Rauchentwickler und pyrotechnische Sätze, die sich bei Feuchtigkeit entzünden können, müssen  
 trocken gehalten werden. 
 
4.1.4 Kampfmittel, die der UN-Nummer 0465 zugeordnet wurden, sind zu verpacken in: 
 
4.1.4.1 Fässer aus Stahl, Aluminium oder Kunststoff mit abnehmbarem Deckel der Codierungen 1A2, 1B2  
 oder 1H2 oder 
 
4.1.4.2 Kisten aus Stahl (4A), Aluminium (4B), Naturholz (4C1 oder 4C2), Sperrholz (4D),  
 Holzfaserwerkstoff (4F), Pappe (4G), Kunststoff (4H1 oder 4H2) oder 
 
4.1.4.3 Säcke aus Kunststofffolie der Codierung 5H4. 
 
4.1.5 Freiliegende explosive Stoffe sind zu verpacken in: 
 
4.1.5.1 Fässer aus Kunststoff mit abnehmbarem Deckel der Codierung 1H2 oder  
 
4.1.5.2 Kisten aus Naturholz (4C1 oder 4C2), Sperrholz (4D), Holzfaserwerkstoff (4F). 
 
4.1.6 Die Verpackungen müssen für Gegenstände geprüft und zugelassen sein sowie den Prüfvorschrif- 
 ten des Abschnitts 6.1.5 für die Verpackungsgruppe II genügen.  
 
4.1.7 Übergangsweise dürfen auch Verpackungen verwendet werden, die vor dem Inkrafttreten dieser  
 Allgemeinverfügung bei den Kampfmittelräumdiensten vorhanden waren, soweit sie den vorge- 
 nannten Verpackungsarten entsprechen und die in dieser Allgemeinverfügung aufgeführten Anfor- 
 derungen an die Verpackungen erfüllen. 
 
4.2 Zulässige sonstige Umschließungen 
 
4.2.1 Als sonstige Umschließungen dürfen Boxpaletten aus Metall oder Kunststoff sowie beidseitig  
 verschließbare Kunststoffröhren verwendet werden. 
 
4.2.2 Die sonstigen Umschließungen dürfen eine Bruttomasse von 1000 kg nicht überschreiten. 
 
4.2.3 In Abstimmung mit der BAM dürfen auch besondere für den jeweiligen Anwendungsfall geeignete  
 Umschließungen verwendet werden.  
 
5. Anforderungen an Verpackungen und sonstige Umschließungen 
 
5.1 Alle Verpackungen und sonstigen Umschließungen müssen so ausgelegt und ausgeführt sein, 
 dass: 
 
5.1.1 die Kampfmittel geschützt werden, ihr Austreten verhindert wird und unter normalen Beförderungs-
 bedingungen, einschließlich vorhersehbarer Temperatur-, Feuchtigkeits- oder Druckänderungen, 
 keine Erhöhung der Gefahr einer unbeabsichtigten Auslösung eintritt; 
 
5.1.2 das Versandstück unter normalen Beförderungsbedingungen sicher gehandhabt werden kann; 
 
5.1.3 die Versandstücke den bei der Beförderung zu erwartenden Belastungen, z. B. durch vorhersehba- 
 re Stapelung, standhalten, ohne dass die von den Kampfmitteln ausgehenden Gefahren erhöht, die 
 Tauglichkeit der Verpackungen für die Aufnahme von Gütern beeinträchtigt und die Versandstücke 
 so verformt werden, dass sich ihre Festigkeit verringert oder dies zu einer Instabilität eines Stapels 
 von Versandstücken führen kann. 
 
 
 

 
Veröffentlichungen, auch auszugsweise, Hinweise auf Untersuchungen zu Werbezwecken und die Verarbeitung von Inhalten, bedürfen in jedem Einzelfalle  
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5.2 Um eine übermäßige Verdämmung zu verhindern, dürfen Verpackungen aus Metall, die die Prüfkri- 
 terien der Verpackungsgruppe I erfüllen, nicht verwendet werden. 
 
5.3 Die Verschlusseinrichtung von Fässern aus Metall muss eine geeignete Dichtung enthalten; weist  
 die Verschlusseinrichtung ein Gewinde auf, muss das Eindringen von explosiven Stoffen in das  
 Gewinde verhindert werden. 
 
5.4 Nägel, Klammern und andere Verschlusseinrichtungen aus Metall ohne Schutzüberzug dürfen nicht 
 in das Innere der Außenverpackung eindringen, es sei denn, die explosiven Stoffe und Gegenstän- 
 de mit Explosivstoff sind durch die Innenverpackung vor einem Kontakt mit dem Metall wirksam ge- 
 schützt. Dies gilt nicht für zusammengepackte Bruchteile von Kampfmitteln, denen noch Reste des  
 Inhalts anhaften können; die dafür verwendeten Verpackungen und sonstigen Umschließungen  
 sind nach jeder Beförderung zu reinigen. 
 
5.5 Die Kampfmittel sind in den Verpackungen und sonstigen Umschließungen so zu sichern, z. B.  
 durch Verwendung von Innenverpackungen, Abstandshaltern oder Polsterstoffen, dass sie ihre  
 Lage in der Außenverpackung unter normalen Beförderungsbedingungen nicht in gefährlicher Wei- 
 se verändern können und es nicht zu einem Austreten der Kampfmittel kommen kann. Die metalle- 
 nen Teile der Gegenstände dürfen mit Verpackungen oder Verpackungsteilen aus Metall nicht in  
 Berührung kommen.  
 
5.6 Kampfmittel, die nicht in einer äußeren Umhüllung eingeschlossen sind, müssen so voneinander  
 getrennt werden, dass Reibung und Stöße verhindert werden. Zu diesem Zweck dürfen Polsterstof- 
 fe, Horden, unterteilende Trennwände in der Innen- oder Außenverpackung, Formpressteile oder  
 Behälter verwendet werden. 
 
5.7 Die Verpackungen und sonstigen Umschließungen müssen aus Werkstoffen, die mit den im Ver- 
 sandstück enthaltenen Kampfmitteln verträglich und gegenüber diesen undurchlässig sind, so her- 
 gestellt sein, dass weder eine Wechselwirkung zwischen den Kampfmitteln und den Werkstoffen  
 der Verpackung noch ein Austreten aus der Verpackung dazu führt, dass die Kampfmittel die Sich- 
 erheit der Beförderung beeinträchtigen oder sich die Gefahrenunterklasse oder die Verträglich- 
 keitsgruppe ändert. 
 
5.8 Das Eindringen von Kampfmitteln in die Zwischenräume der Verbindungsstellen von gefalzten  
 Metallverpackungen muss verhindert werden. 
 
5.9 Bei Kunststoffverpackungen darf nicht die Gefahr der Erzeugung oder der Ansammlung solcher  
 Mengen elektrostatischer Ladung gegeben sein, dass eine Entladung die Zündung, die Entzündung  
 oder das Auslösen des verpackten Kampfmittels verursachen könnte. 
 
5.10 Kampfmittel dürfen nicht in Innen- oder Außenverpackungen verpackt werden, in denen Unter- 
 schiede zwischen Innen- und Außendruck z. B. auf Grund thermischer oder anderer Wirkungen  
 eine Explosion oder ein Zubruchgehen des Versandstücks zur Folge haben können. 
 
5.11 Sofern freie explosive Stoffe oder explosive Stoffe eines nicht oder nur teilweise mit einer Umhül- 
 lung versehenen Gegenstands mit der inneren Oberfläche der Metallverpackungen (1A2, 1B2, 4A,  
 4B und Behälter aus Metall) in Kontakt kommen können, muss die Metallverpackung mit einer  
 Innenauskleidung oder -beschichtung ausgestattet sein, die jedoch durch diese explosiven Stoffe  
 nicht angegriffen oder erheblich geschwächt wird und keinen gefährlichen Effekt auslösen darf,  
 z. B. eine katalytische Reaktion oder eine Reaktion mit den explosiven Stoffen.  
 
5.12 Verpackungen und sonstige Umschließungen für pulverförmige oder körnige Stoffe müssen staub- 
 dicht oder mit einem staubdichten Innensack versehen sein. 
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6. Zusammenpacken 
 
6.1 Beim Zusammenpacken der Kampfmittel in einem Versandstück ist das Risiko einer Zündübertra- 
 gung möglichst gering zu halten. Kampfmittel, bei deren Zusammenpacken dieses Risiko erhöht  
 würde, sind in getrennten Versandstücken zu befördern. Insbesondere dürfen die folgenden Arten  
 von Kampfmitteln nicht untereinander und nicht mit anderen Kampfmitteln in einem Versandstück  
 zusammengepackt werden: 
 
6.1.1 freiliegende explosive Stoffe, die gemäß Begriffsbestimmungen nach Abschnitt 1.2.1 des ADR  
 gefährllich miteinander reagieren können, 
 
6.1.2 sprengkräftige Zünder, 
 
6.1.3 Gegenstände mit Leucht- oder Signalmitteln, 
 
6.1.4 erkennbare Brandmunition mit selbstentzündlichen Stoffen. 
 
6.2 Kampfmittel dürfen nicht mit sonstigen Gütern, wie Arbeitsgeräten, in einem Versandstück zusam- 
 mengepackt werden. 
 
7. Nebenbestimmungen 
 
7.1 Folgende Nebenbestimmungen sind zu beachten: 
 
7.1.1 Während der Beförderung dürfen an der Außenseite der Verpackungen oder sonstigen Umschlie- 
 ßungen keine gefährlichen Reste von Kampfmittel anhaften. 
 
7.1.2 Es sind EX/II- oder EX/III-Fahrzeuge zu verwenden. 
 
7.1.3 Die Fachkundige Person hat dafür zu sorgen, dass Versandstücke mit Kampfmitteln und große un- 
 verpackte Kampfmittel auf dem Fahrzeug durch geeignete Mittel so gesichert werden, dass die An- 
 forderungen gemäß Abschnitt 7.5.7 ADR erfüllt sind. 
 
 Bem. Für Kampfmittel, die als große Gegenstände unverpackt befördert werden, ist jeweils  
   eine Einzelausnahme nach § 5 GGVSEB der zuständigen Behörde erforderlich, aller- 
   dings ist diese Allgemeinverfügung in diesem Zusammenhang als das für die Erteilung  
   einer Einzelausnahme notwendige Gutachten anzusehen. 
 
8. Angaben im Beförderungspapier 
 
8.1 Wird diese Allgemeinverfügung in Anspruch genommen, so ist im Beförderungspapier auf diese  
 Allgemeinverfügung zu verweisen oder eine Kopie dieser Allgemeinverfügung beizufügen. 
 
8.2 Weiterhin ist der offiziellen Benennung für die Beförderung gemäß Absatz 5.4.1.1.3 des ADR der  
 Ausdruck „ABFALL“ voranzustellen. Bezüglich der Schreibweise gilt Absatz 5.4.1.1.2 des ADR. 
 
8.3 Auf die gemäß Kapitel 3.3 Sondervorschrift 274 vorgeschriebene technische Benennung darf ver- 
 zichtet werden. 
 
8.4 Die gemäß 5.4.1.1.1 f) sowie 5.4.1.2.1 a) geforderten Angaben in Bezug auf die Gesamtmenge der  
 zu befördernden Kampfmittel sowie die gesamt Nettomasse in kg des Inhalts an Explosivstoff für  
 jeden Stoff oder Gegenstand bzw. alle Stoffe und Gegenstände für die das Beförderungspapier gilt,  
 darf durch eine circa-Angabe, die auf den von den staatlichen Kampfmittelräumdiensten verwende- 
 ten Listen basiert, ersetzt werden. 
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Zulassungen für die Bauart von Verpackungen  
(einschließlich Großpackmittel (IBC) und Großverpackungen)  

zur Beförderung gefährlicher Güter 
 
 
 
 
Gemäß der gefahrgutrechtlichen Zuständigkeitsregelungen ist die BAM in Deutschland die 
zuständige Behörde für die Erteilungen der Bauartzulassung von Gefahrgutverpackungen, 
einschließlich von Verpackungen für ansteckungsgefährliche Stoffe, Großpackmitteln (IBC) 
und Großverpackungen.  
 
Die gültigen von der BAM und vom früheren Bundesbahn-Zentralamt, Minden (BZA) 
erstellten oder neu gefassten Zulassungen werden auf der Internetseite der BAM in 
tabellarischer Form veröffentlicht, soweit die Fertigung nach diesen Zulassungen 
ordnungsgemäß überwacht wird. Sie sind unter den folgenden Seiten zu finden: 

 http://www.bam.de/de/service/amtl_mitteilungen/gefahrgutrecht/zulassungen.htm  
 

Sie sind gegliedert nach Verpackungs-, IBC- und Großverpackungsarten. Die Auflistung folgt 
dem Verpackungscode und innerhalb einer Gruppe der laufenden Nummer des 
Zulassungsscheins. 

Für die ab dem 1. April 2000 erstellten oder neu gefassten Zulassungen kann der Volltext 
der Zulassungen (als PDF-Dokument) durch Anklicken der in diesen Fällen blau 
dargestellten Nummern der Zulassungsscheine eingesehen und ausgedruckt werden. 
 
Auch die blau dargestellten Hersteller-Kurzzeichen können angeklickt werden und öffnen 
nähere Angaben zu den Herstellern im PDF-Format. 
 
Die Tabelle wird im vierteljährlichen Turnus aktualisiert. Die Darstellung älterer Zulassungen 
mit dem vollen Informationsgehalt, einschließlich der Volltextdarstellung, kann in Verbindung 
mit einer kostenpflichtigen Neufassung der Zulassung beantragt werden.  
 
Um einen Überblick über die im vergangenen Vierteljahr neu erteilten Zulassungen zu 
erleichtern, werden diese in einer gesonderten Darstellung angeboten. Dies gilt auch für die 
in diesem Zeitraum widerrufenen Zulassungen. 
 
Zusätzlich stellt die BAM einen Auszug aus ihrer Verpackungsdatenbank zur interaktiven 
Suche von Zulassungen bereit. Es können Zulassungen anhand bestimmter Kriterien 
gefunden, zu Listen zusammengestellt und ausgedruckt werden. 
 
Diese „Recherche Gefahrgutverpackungen“ finden Sie unter den folgenden Seiten: 

 http://www.tes.bam.de/verpackungen  
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1 Geltungsbereich 

Gegenstand dieser Regel ist die Beschreibung der erforderlichen Maßnahmen zur Qualitätssi-
cherung bei der Auslegung, der Konstruktion, der Herstellung und beim Betrieb von Verpackun-
gen zulassungspflichtiger Bauarten von Versandstücken zur Beförderung radioaktiver Stoffe zur 
Einhaltung der in den nachfolgend genannten Vorschriften festgelegten Anforderungen sowie 
zur Einhaltung der in der Bauart-Zulassung festgelegten Spezifikationen. 

Anforderungen anderer Rechtsvorschriften werden von dieser Regel nicht berührt, z.B. Anforde-
rung an Transportbehälter oder Teile davon in Kernkraftwerken oder an Behälter zur langfristi-
gen Zwischen- und Endlagerung radioaktiver Stoffe, sowie auch Festlegungen zur Produkthaf-
tung. 

Die Regel erläutert 

 die Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährli-
cher Güter auf der Straße, mit Eisenbahnen und auf Binnengewässern (Gefahrgutver-
ordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt - GGVSEB), 

 die Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutver-
ordnung See - GGVSee) und 

 die Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung, 

soweit nach den o. g. Rechtsvorschriften über die Beförderung radioaktiver Stoffe in der je-
weils gültigen Fassung auf der Grundlage der Empfehlungen für die sichere Beförderung 
radioaktiver Stoffe der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO) „Regulations for the 
Safe Transport of Radioactive Material - Safety Standards Series No. TS-R-1" die Bauart von 
einer zuständigen Behörde zugelassen sein muss,  

für alle Bauarten von 

 Versandstücken des Typs C, B(U), B(M) für radioaktive Stoffe,  

 Versandstücken des Typs CF, B(U)F, B(M)F, AF und IF für spaltbare Stoffe,  

 Versandstücken für nicht spaltbares oder von den Anforderungen an spaltbare Stoffe frei-
gestelltes Uranhexafluorid (Typ H(U), H(M)). 

2 Begriffsbestimmungen im Sinne dieser Regel 

(1) Abweichung 

Abweichung ist die Nichtübereinstimmung der festgestellten Ist- mit der Soll-
Beschaffenheit. 

(2) Abnahmebeauftragter 

Eine vom Antragsteller, Hersteller bzw. von der zuständigen Behörde beauftragte 
Person mit der nachgewiesenen Sachkunde und Unabhängigkeit. 

(3) Antragsteller 

Natürliche oder juristische Person, die den Antrag auf Zulassung einer Bauart bei der 
zuständigen Behörde stellt. 

(4) Betrieb 

Unter Betrieb wird die Verwendung, Wartung sowie die wiederkehrende Prüfung ei-
ner Verpackung spätestens ab der Prüfung vor Inbetriebnahme verstanden. 

(5) Fertiger 

 Vom Hersteller mit der Fertigung der Verpackung oder Teilen davon beauftragtes 
Unternehmen. 
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(6) Herstellung 

 Die Herstellung umfasst die Umwandlung von Rohmaterial und/oder Halbzeugen und 
Assemblierung von Bauteilen zu Verpackungen. 

(7) Hersteller 

 Natürliche oder juristische Person, die Verpackungen an einer oder mehreren Her-
stellungsstätten herstellt oder herstellen lässt.  

(8) Qualität, Qualitätsmanagement-Handbuch, Qualitätsmanagementplan, Quali-
tätsmanagementsystem 

Bezüglich der mit diesen Begriffen zusammenhängenden Definitionen wird auf die Er-
läuterungen z.B. der DIN EN ISO 9000 /1/ verwiesen. 

(9) Zugezogener Sachverständiger 

Von der BAM anerkannter Sachverständiger einer unabhängigen Prüforganisation. Seine 
Tätigkeit schließt die eines Abnahmebeauftragten ein. 

(10)  Zulassungsinhaber 

Natürliche oder juristische Person, die eine Bauart-Zulassung gemäß Richtlinie R 003 
/2/ inne hat. 

3 Zuständigkeit 

Der Antragsteller/Zulassungsinhaber ist für die Festlegung der Maßnahmen zur Qualitätssi-
cherung bei Auslegung, Konstruktion, Herstellung und Betrieb verantwortlich. 

Der Zulassungsinhaber ist dafür verantwortlich, dass mit jeder Verpackung die Unterlagen 
der für den Betrieb notwendigen Maßnahmen zur Qualitätssicherung der für den Betrieb zu-
ständigen Person oder dem für den Betrieb zuständigen Unternehmen übergeben werden. 
Die für den Betrieb zuständige Person oder das für den Betrieb zuständige Unternehmen ist 
für die Gewährleistung der Durchführung der Maßnahmen zur Qualitätssicherung während 
des Betriebes verantwortlich. 

Zuständige Behörde für die Anerkennung und Überwachung der Maßnahmen zur Qualitäts-
sicherung für Auslegung, Konstruktion, Herstellung, Betrieb, Wartung und wiederkehrende 
Prüfungen von Verpackungen ist die  

BAM Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (12205 Berlin, Unter den Eichen 87). 

4 Maßnahmen zur Qualitätssicherung 

4.1 Allgemeines 

Die Maßnahmen zur Qualitätssicherung unterteilen sich in systembezogene und bauartbe-
zogene Maßnahmen. 

4.1.1 Systembezogene Maßnahmen 
Zur Gewährleistung der Einhaltung der zu erfüllenden Anforderungen bei Auslegung, Kon-
struktion, Herstellung, Betrieb und Wartung von Verpackungen zur Beförderung radioaktiver 
Stoffe ist ein Qualitätsmanagementsystem zur Lenkung und Leitung der Organisation schrift-
lich festzulegen und umzusetzen. Die Anforderungen an Qualitätsmanagementsysteme sind 
z.B. in der DIN EN ISO 9001 /3/ beschrieben. 

Die Unterlagen zur Beschreibung der systembezogenen Maßnahmen des Antragstellers sind 
im Rahmen des Verfahrens der Bauart-Zulassung von Versandstücken zur Beförderung ra-
dioaktiver Stoffe vorzulegen. 
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Die systembezogenen Maßnahmen sind als Qualitätsmanagement-System (QM-System) 
oder als Qualitätsmanagement-Plan (QM-Plan) zu gestalten. Erläuterungen dazu sind in /4/ 
gegeben. 

Die systembezogenen Maßnahmen des Antragstellers werden durch die BAM im Zuge der 
Bauartprüfung gemäß Richtlinie R 003 /2/ und in 3-jährigem Turnus oder bei begründetem 
Anlass durch geeignete Maßnahmen, z.B. in Form von Audits überprüft. Über das Ergebnis 
stellt die BAM oder deren zugezogener Sachverständiger eine Bescheinigung aus. 

4.1.2 Bauartbezogene Maßnahmen 
Für Auslegung, Konstruktion, Herstellung, Prüfung, Dokumentation, Betrieb, Wartung und 
wiederkehrende Prüfungen von Verpackungen sind zur Gewährleistung der Einhaltung der 
Anforderungen Maßnahmen zur Qualitätssicherung festzulegen. Die Anforderungen an die 
Bauart von Verpackungen werden durch die jeweiligen Gefahrgutverordnungen festgelegt.  

Der Antragsteller hat dafür Sorge zu tragen, dass die bauartbezogenen, für den sicheren 
Betrieb erforderlichen Kennwerte und Merkmale in den die Eigenschaften der Bauart be-
schreibenden Unterlagen zur Bauart-Zulassung (z.B. in Form von technischen Zeichnungen, 
Stücklisten und Werkstoffspezifikationen, Arbeits- und Prüfvorschriften) angegeben werden. 

4.2 Qualitätssicherung von Verpackungen 

4.2.1 Auslegung und Konstruktion 
Der Auslegung und Konstruktion müssen alle Kennwerte und Merkmale (wie z.B. zulässige 
Menge, physikalische, chemische und radiologische Eigenschaften des Inhalts, Betriebs- 
und Prüfanforderungen an die Verpackung, sicherheitsrelevante Eigenschafts- und Funkti-
onskennwerte der Verpackung, ihrer Bauteile und Werkstoffe) zugrunde gelegt werden, wel-
che zur Einhaltung der gefahrgutrechtlich definierten Schutzziele 

 Abschirmung, 

 Dichtheit und Integrität, 

 Gewährleistung der Unterkritikalität 

zu beachten sind. 

Alle Bauteile bzw. die sicherheitsrelevanten Bauteilkennwerte sind in eine von drei Stufen 
einzuordnen. Gegebenenfalls kann sich die Klassifizierung auf Bereiche, Eigenschaften oder 
Herstellungsschritte eines Bauteils beschränken. 

Hierbei ist folgende Unterteilung anzuwenden: 

Stufe 1 

In dieser Stufe sind alle Bauteile bzw. Bauteilkennwerte einzustufen, welche die Schutzziele 
Unterkritikalität, Dichtheit und Abschirmung unmittelbar gewährleisten.  

Zur Stufe 1 gehören auch die Lastanschlagpunkte (Tragzapfen o.ä.) von Transportbehältern 
oder deren Komponenten, die in Kernkraftwerken bewegt werden. 

Stufe 2 

Hierzu zählen alle Bauteile bzw. Bauteilkennwerte, die mittelbar die in Stufe 1 genannten 
Schutzziele gewährleisten.  

Stufe 3 

Bauteile die nicht in Stufe 1 oder 2 enthalten sind. 

Eine weitere Abstufung der Anforderungen an Bauteile gleicher Klassifizierungsstufen kann 
versandstückspezifisch erfolgen.  
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Die aus der Einstufung resultierenden spezifischen Festlegungen für die einzelnen Bauteile 
der jeweiligen Bauart sind für Herstellung und Betrieb auf Basis ihrer sicherheitstechnischen 
Funktion aufeinander abzustimmen. 

Bei der Auslegung und Konstruktion sind auch Anforderungen aus weiteren ggf. zu beach-
tenden Regelwerken, Normen und Richtlinien zugrunde zu legen. Die Prüfbarkeit der sicher-
heitstechnisch bedeutsamen Eigenschaften ist zu beachten. 

Die Prüfung der Auslegung und Konstruktion einer Bauart eines Versandstücks erfolgt durch 
die Anwendung der Richtlinie R 003 /2/ in der jeweils aktuellen Fassung. Im Rahmen des 
Zulassungsverfahrens werden die Qualitätsmerkmale in Form technischer Zeichnungen, 
Stücklisten und Werkstoffspezifikationen von der BAM bestätigt und vom Bundesamt für 
Strahlenschutz (BfS) in der Bauart-Zulassung verbindlich gemacht. 

4.2.2 Herstellung 
Die Hersteller/Fertiger von Verpackungen oder Komponenten der Stufe 1 bzw. 2 müssen 
über ein dem Fertigungsumfang angemessenes QM-System sowie die für die Sicherstellung 
der Produktqualität ausreichenden personellen Ressourcen und eine geeignete Infrastruktur 
verfügen. Die Qualifikation der Hersteller ist der BAM oder deren zugezogenen Sachver-
ständigen vor Herstellungsbeginn nachzuweisen und wird im 3-jährigen Turnus überprüft. 

Die Qualitätsüberwachung der Herstellung erfolgt in Form von begleitenden Kontrollen, be-
stehend aus der Vorprüfung, der Fertigungsüberwachung und der Prüfung vor Inbetriebnah-
me.  

Die bauartspezifischen Unterlagen für die Herstellung von Verpackungen, Bauteilen der Stu-
fe 1 und 2 und evtl. Reparaturmaßnahmen sind in Form von Fertigungs- und Prüffolgeplänen 
(FPP) festzulegen (Muster siehe Anlage). Die Fertigung auf automatisierten Linien kann im 
Einvernehmen mit der BAM hiervon ausgenommen werden. 

4.2.2.1 Vorprüfung  
Die Vorprüfung besteht aus Prüfung und Freigabe der Unterlagen, die zur Sicherstellung der 
bauartzulassungsspezifischen Festlegungen bei der Herstellung von Verpackungen erforder-
lich sind. Das sind die FPP einschließlich der zugehörigen Arbeits- und Prüfanweisungen, 
Schweißpläne, Werkstoffprüfpläne und ggf. weitere Unterlagen zur Herstellung und Inbe-
triebnahme. Die Vorprüfung erfolgt durch die BAM oder deren zugezogenen Sachverständi-
gen vor Beginn der Herstellung. 

4.2.2.2 Herstellungsprüfung 
Die Prüfung erfolgt durch den Verantwortlichen entsprechend den von der BAM freigegebe-
nen Maßgaben in den Vorprüfunterlagen, insbesondere den FPP. Die Verantwortlichkeit er-
gibt sich dabei aus der Einstufung des jeweiligen zu überwachenden Bauteils bzw. dessen 
Eigenschaften gemäß Abschnitt 4.2.1 dieser Regel. 

 Für Stufe 1 erfolgt die Prüfung oder deren Überwachung mit Ausnahme der das Schutz-
ziel Abschirmung unmittelbar gewährleistenden Bauteile durch den Abnahmebeauftrag-
ten des Herstellers bzw. des Zulassungsinhabers und die BAM oder deren Abnahmebe-
auftragten. 

 Für Stufe 2 erfolgt die Prüfung oder deren Überwachung einschließlich der das Schutz-
ziel Abschirmung unmittelbar gewährleistenden Bauteile durch den Abnahmebeauftrag-
ten des Herstellers bzw. Zulassungsinhabers. 

Für die Stoßdämpfer erfolgt die Überwachung des Zusammenbaus mit der Prüfbeteili-
gung eines „Stufe 1“-Bauteils. 

 Für Stufe 3 erfolgt die Prüfung oder die Überwachung der Prüfung wie in der Stückliste 
festgelegt. 
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Die Nachweise sind entsprechend DIN EN 10 204 /5/ zu belegen. 

 für Bauteile der Stufe 1 durch Abnahmeprüfzeugnis 3.2, 

 für Bauteile der Stufe 2 mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1, 

 für Bauteile der Stufe 3 wie in der Stückliste festgelegt. 

Ist die vorgenannte Zeugnisbelegung nicht möglich, so ist das davon abweichende Vorgehen 
mit der BAM abzustimmen. 

Sofern besondere Nachweise für die Herstellung oder die Prüfung erforderlich sind, müssen 
diese vor Herstellungsbeginn gegenüber der BAM, z.B. in Form einer Werkstoffbegutachtung 
oder Verfahrensprüfung, belegt werden. 

4.2.2.3 Prüfung vor Inbetriebnahme 
Die Überwachung der Prüfung vor Inbetriebnahme erfolgt durch den Verantwortlichen ent-
sprechend den in den Vorprüfunterlagen von der BAM freigegebenen Maßgaben. Die nach-
folgenden Verantwortlichkeiten ergeben sich entsprechend der Klassifizierungsstufe der je-
weiligen Komponente der Bauart gemäß Abschnitt 4.2.1 und 4.2.2.2 dieser Regel. 

In den genannten FPP gemäß Abschnitt 4.2.2 ist auch vorzusehen, dass nach Fertigung und 
Montage aller Bauteile jede Verpackung einer Prüfung vor Inbetriebnahme zum Nachweis 
der Einhaltung der in der Bauart-Zulassung festgelegten Spezifikationen der Bauart zu un-
terziehen ist. Bestandteil der Prüfung vor Inbetriebnahme ist die Prüfung der Fertigungsdoku-
mentation auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Nach positivem Abschluss der Prüfung vor 
Inbetriebnahme ist die Verpackung von der BAM oder ihrem zugezogenen Sachverständigen 
mit Angabe der Frist bis zur nächsten wiederkehrenden Prüfung dauerhaft zu kennzeichnen. 

Auf Basis der Bauart-Zulassung ist das Ergebnis der Prüfung vor Inbetriebnahme jeder Ver-
packung von der BAM bzw. ihrem zugezogenen Sachverständigen in Form einer Bescheini-
gung zu bestätigen und dem BfS und der BAM, sofern die BAM nicht selbst die Prüfung vor 
Inbetriebnahme durchgeführt hat, zu übersenden. Durch diese Bescheinigung wird die Über-
einstimmung der jeweiligen Verpackung mit der spezifizierten Bauart bestätigt. Die BAM führt 
hierüber ein Verzeichnis. 

Treten im Rahmen der Fertigung Abweichungen auf, so ist wie folgt zu verfahren: 

 Abweichungen an Bauteilen der Stufe 1 und 2 sind der BAM zu melden. Die Tolerierung 
von Abweichungen bedarf der Zustimmung der BAM. 

 Durch Abweichungen erforderlich werdende Maßnahmen an Bauteilen der Stufe 1 und 2 
bedürfen vor Beginn der Ausführung der Zustimmung der BAM. 

 Abweichungen an Bauteilen der Stufe 3 bedürfen der Zustimmung des Zulassungsinha-
bers. 

Sofern die Abweichungen Einfluss auf die Kritikalität oder Abschirmung haben können, ist 
vor einer Tolerierung oder dem Beginn von Maßnahmen auch die Stellungnahme des BfS 
durch den Zulassungsinhaber einzuholen. 

4.2.3 Betrieb 
Die Überwachung des Betriebes erfolgt in Form von Inspektionen der Bauteile der Verpak-
kung im Rahmen der Benutzung und Wartung sowie während der wiederkehrenden Prüfun-
gen. 

4.2.3.1 Benutzung und Wartung 
Durch die Erstellung und Anwendung von Benutzungs- und Wartungsunterlagen für eine 
Verpackung ist sicherzustellen, dass die Verpackung ausschließlich in der dafür vorgesehe-
nen Weise betrieben wird. Deshalb sind in der Benutzungs- und Wartungsanweisung direkt 
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oder durch Verweis auf entsprechende Unterlagen (z.B. Zulassungsschein, Prüfanweisun-
gen) u. a. angemessene Festlegungen zu treffen 

 zu zulässigen Inhalten und Mengen, 

 zur Be- und Entladung, 

 zur Sicherung des Versandstückes für die Beförderung, 

 zur Qualifikation des Personals und beteiligter Stellen, 

 zu allen Maßnahmen, die während der verschiedenen Situationen, wie z.B. Be-, Um- und 
Entladung, Beförderung oder beförderungsbedingter Aufenthalt, ergriffen werden müs-
sen, um die Verpackung im bestimmungsgemäßen Zustand zu halten, 

 zu den einzuhaltenden Grenzwerten,  

 zu den anzuwendenden Arbeits- und Prüfanweisungen,  

 zu Wartungsmaßnahmen und dem Austausch von Teilen,  

 zu dem Vorgehen bei Abweichungen sowie zu Art und Umfang der Dokumentation der 
Abweichungen,  

damit die Verpackung in einem der Bauart-Zulassung entsprechenden Zustand gehalten wird 
und insbesondere auch um das Personal und Dritte zu schützen. Die Prüfung der Benut-
zungs- und Wartungsanweisung erfolgt durch die BAM im Zuge der Bauartprüfung gemäß 
Richtlinie R 003 /2/. 

4.2.3.2 Wiederkehrende Prüfung (WKP) 
Verpackungen sind wiederkehrend mit dem Ziel zu prüfen, dass die in der Bauart-Zulassung 
spezifizierten Eigenschaften zum Zeitpunkt der Prüfung eingehalten sind und voraussichtlich 
auch bis zum Zeitpunkt der nächsten WKP eingehalten werden. Die Prüffristen sind unter 
Berücksichtigung der Zeitabhängigkeit sicherheitsrelevanter Werkstoff- und Bauteileigen-
schaften sowie abhängig von Art und Häufigkeit des Einsatzes festzulegen. 

Die Prüffristen sind grundsätzlich gemäß ihrer Nenngröße einzuhalten und enden mit dem 
Monat, in den sie fallen.  

Bei leeren Verpackungen, deren Prüffrist abgelaufen ist, ist die WKP spätestens vor der 
nächsten Benutzung durchzuführen. 

Im Rahmen der WKP ausgetauschte Bauteile oder Reparaturen sind entsprechend Abschnitt 
4.2.2.2 zu belegen. 

Der Prüfplan für die wiederkehrenden Prüfungen wird durch die BAM im Zuge der Bauartprü-
fung gemäß Richtlinie R 003 /2/ geprüft. 

Bei wiederkehrenden Prüfungen muss die Dokumentation des Serienmusters (Werkstoff-
zeugnisse, Prüf- und sonstige Ergebnisse aus den Bereichen Herstellung, Abnahme und, 
soweit vorhanden, frühere wiederkehrende Prüfungen) eingesehen werden können. 

Über die Ergebnisse jeder wiederkehrenden Prüfung ist von der BAM oder ihrem zugezoge-
nen Sachverständigen eine zusammenfassende Bescheinigung auszustellen, die dem BfS 
und der BAM, sofern sie nicht selbst die Prüfung durchgeführt hat, zu übersenden ist. Die 
BAM führt hierüber ein Verzeichnis.  

Nach positivem Abschluss der Prüfung ist die Verpackung mit Angabe der Frist bis zur näch-
sten wiederkehrenden Prüfung von der BAM oder ihrem zugezogenen Sachverständigen 
dauerhaft zu kennzeichnen. Werden bei der Prüfung Abweichungen festgestellt, so ist dies-
bezüglich gemäß Abschnitt 4.2.2.3 zu verfahren. 

330



4.3 Dokumentation 

Die Dokumentation hat gemäß der Festlegungen in den Maßnahmen zur Qualitätssicherung 
zu erfolgen. Insbesondere sind die bauartspezifischen Unterlagen, Spezifikationen, Qualifika-
tionsnachweise, Belege, Prüf- und sonstige Ergebnisse aus den Bereichen Auslegung, Kon-
struktion, Herstellung, Abnahme und Betrieb, welche die Erfüllung der Vorgaben des Ge-
fahrgutrechts für die Verpackung beinhalten, für jede Verpackung zu dokumentieren, wäh-
rend der Betriebsdauer der Verpackung aufzubewahren und den zuständigen Stellen auf An-
frage offen zulegen. 

Die Dokumentation ist für jede Verpackung in einem Prüfbuch zusammenzufassen, es muss 
mindestens enthalten: 

 die Bauart-Zulassung, 

 die Bescheinigung über die Prüfung vor Inbetriebnahme, 

 die Benutzungs- und Wartungsanweisung, 

 den Prüfplan für die wiederkehrenden Prüfungen, 

 die Bescheinigungen über die erfolgten wiederkehrenden Prüfungen, 

 zusammenfassende Nachweise über den Einsatz des Serienmusters, Aufzeichnungen 
über ausgetauschte Teile, Reparaturen und besondere Vorkommnisse (Abweichun-
gen/Änderungen). 

4.3.1 Betriebsbewährung 
Vom Antragsteller sind im QM-System oder QM-Plan Verfahren festzulegen, die einen In-
formationsrückfluss über die Betriebsbewährung der gelieferten Verpackungen gewährleis-
ten und sicherstellen, dass diese Informationen zweckentsprechend sowohl bei dem weite-
ren Betrieb der Bauart als auch bei dem Entwurf weiterer Bauarten berücksichtigt werden. 

4.4 Sonstiges 

4.4.1 Andere Festlegungen zur Qualitätssicherung 
Sofern Maßnahmen zur Qualitätssicherung und -überwachung im Rahmen anderer Anforde-
rungen rechtsverbindlich festgelegt sind, kann die BAM diese Maßnahmen ersatzweise an-
erkennen. 

4.4.2 Durch andere Staaten zugelassene Verpackungen 
Sofern Bauarten bereits eine gefahrgutrechtliche Zulassung durch einen anderen Staat er-
halten haben, kann die BAM den Nachweis für gleichwertige Maßnahmen zur Qualitätssiche-
rung und -überwachung fordern, soweit ihre Zuständigkeit berührt ist. Gegebenenfalls sind 
kompensierende Maßnahmen vorzusehen. 

5 Kosten 

Die Kosten der Begutachtung und Prüfungen gehen zu Lasten des Antragstellers. Die dem 
BfS und der BAM entstehenden Kosten werden aufgrund der Kostenverordnung für Maß-
nahmen bei der Beförderung gefährlicher Güter (GGKostV) nach Aufwand nach der jeweils 
gültigen Dienstanweisung über die Erhebung von Gebühren und Auslagen des BfS sowie 
der Kostenverordnung der BAM abgerechnet. 
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Rechtliche Grundlagen für die Aufgaben der 
BAM Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung     

Die BAM hat in Gesetzen und Verordnungen geregelte Aufgaben; im 

Einzelnen gilt der Wortlaut der angegebenen Vorschriften in der jeweils 

aktuellen Fassung.

Gesetz über explosionsgefährliche Stoffe
Sprengstoffgesetz

§ 44 SprengG 
Rechtsstellung der Bundesanstalt

(1) Die Bundesanstalt ist eine bundesunmittelbare, nicht rechtsfähige An-

stalt des öffentlichen Rechts im Geschäftsbereich des Bundesministeri-

ums für Wirtschaft und Technologie; sie ist eine Bundesoberbehörde.

(2) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie wird ermäch-

tigt, durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundes-

rates bedarf, Vorschriften über die vertragliche Inanspruchnahme der 

Bundesanstalt und die Gebühren und Auslagen für ihre Nutzleistungen 

zu erlassen. Die Gebühren sind nach dem Personal- und Sachaufwand 

für die Nutzleistung der Bundesanstalt unter Berücksichtigung ihres 

wirtschaftlichen Wertes für den Antragsteller zu bestimmen. Der Per-

sonalaufwand kann nach der Zahl der Stunden bemessen werden, die 

Bedienstete der Bundesanstalt für Prüfungen bestimmter Arten von 

Prüfgegenständen durchschnittlich benötigen. Die Gebühr kann auch 

für eine Amtshandlung erhoben werden, die nicht begonnen oder nicht 

zu Ende geführt worden ist, wenn die Gründe hierfür von demjenigen 

zu vertreten sind, der die Amtshandlung veranlasst hat.

(3) Zur Abgeltung mehrfacher gleichartiger Nutzleistungen für denselben 

Antragsteller können Pauschgebühren vorgesehen werden. Bei der 

Bemessung der Pauschgebührensätze ist der geringere Umfang des 

Verwaltungsaufwandes zu berücksichtigen.

§ 45 SprengG
Aufgaben der Bundesanstalt

Die Bundesanstalt ist zuständig für 

1. die Weiterentwicklung von Sicherheit in Technik und Chemie, ein-

schließlich der Durchführung von Forschung und Entwicklung in 

den Arbeitsgebieten,

2.  die Durchführung und Auswertung physikalischer und chemischer 

Prüfungen von Stoffen und Anlagen einschließlich der Bereitstellung 

von Referenzverfahren und -materialien,

3. die Förderung des Wissens- und Technologietransfers in den Ar-

beitsgebieten,

4. die Durchführung der ihr durch dieses Gesetz zugewiesenen Auf-

gaben.

§ 2 SprengG 
Anwendung auf neue sonstige 
explosionsgefährliche Stoffe

(1) Wer einen in einer Liste nach Absatz 6 nicht aufgeführten Stoff, bei 

dem die Annahme begründet ist, dass er explosionsgefährlich ist und der 

nicht zur Verwendung als Explosivstoff bestimmt ist, einführt, aus einem 

anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union in den Geltungsbereich 

dieses Gesetzes verbringt, herstellt, ihn vertreiben, anderen überlassen 

oder verwenden will, hat dies der Bundesanstalt für Materialforschung 

und -prüfung (Bundesanstalt) unverzüglich anzuzeigen und ihr auf Ver-

langen eine Stoffprobe vorzulegen. In der Anzeige sind die Bezeichnung, 

die Zusammensetzung und der Verwendungszweck (§ 1 Abs. 1, § 1 

Abs. 3 oder militärischer Zweck) anzugeben.

(2) Die Bundesanstalt stellt innerhalb von zwei Monaten nach Eingang 

der Anzeige oder, falls die Vorlage einer Stoffprobe verlangt wird, nach 

Vorlage dieser Stoffprobe auf Grund der in § 1 Abs. 1 Satz 2 bezeichne-

ten Prüfverfahren fest, ob der angezeigte Stoff explosionsgefährlich ist. 

Erweist er sich als explosionsgefährlich, erlässt die Bundesanstalt vor 

Ablauf der genannten Frist einen Feststellungsbescheid. Entsprechen-

des gilt, wenn ihr auf andere Weise ein neuer sonstiger explosionsgefähr-

licher Stoff nach § 1 Abs. 3 bekannt wird, der im Geltungsbereich dieses 

Gesetzes vertrieben, anderen überlassen oder verwendet wird.

(3) Bei einem neuen sonstigen explosionsgefährlichen Stoff nach § 1 

Abs.  3 stellt die Bundesanstalt in dem Feststellungsbescheid außerdem 

fest, welcher Stoffgruppe der Anlage II der Stoff zuzuordnen ist. Den 

Stoffgruppen A, B oder C sind Stoffe zuzuordnen, die in ihrer Empfi nd-

lichkeit und Wirkung den Stoffen der entsprechenden Stoffgruppen der 

Anlage II vergleichbar sind. Bei explosionsgefährlichen Stoffen, die in die 

Gruppe C aufzunehmen wären, kann von dem Feststellungsbescheid 

abgesehen werden, wenn der Stoff bei Durchführung der Prüfung der 

thermischen Empfi ndlichkeit nach § 1 Abs. 1 nicht zu einer Explosion 

gebracht und bei der Prüfung auch nach anderen als den in § 1 Abs. 

1 Satz 2 bezeichneten Verfahren eine örtlich eingeleitete Umsetzung 

nicht oder nicht in gefährlicher Weise auf die Gesamtmenge des Stoffes 

übertragen werden kann. Erweist sich der explosionsgefährliche Stoff 

nachträglich hinsichtlich seiner Empfi ndlichkeit und Wirkung gefährlicher 

oder weniger gefährlich als dies seiner Zuordnung entspricht, so kann 

er einer anderen Gruppe der Anlage II zugeordnet oder die Zuordnung 

aufgehoben werden. Die Entscheidung nach Satz 1 ist dem Anzeigen-

den vor Ablauf der Frist nach Absatz 2 schriftlich bekannt zu geben. 

Die Feststellung der Explosionsgefährlichkeit ist im Bundesanzeiger 

bekannt zu machen. Für die Entscheidung nach Satz 4 gelten die Sätze 

5 und 6 entsprechend.

§ 5 SprengG
Konformitätsnachweis für Explosivstoffe

und pyrotechnische Gegenstände, 
Zulassung von sonstigen 

explosionsgefährlichen Stoffen und Sprengzubehör

(1) Explosivstoffe und pyrotechnische Gegenstände dürfen nur einge-

führt, verbracht, in Verkehr gebracht, vertrieben, anderen überlassen 

oder verwendet werden, wenn der Hersteller oder sein in einem Mitglied-

staat ansässiger Bevollmächtigter für sie den Konformitätsnachweis er-

bracht hat und die Stoffe und Gegenstände mit der CE-Kennzeichnung 

(CE-Zeichen) versehen sind. Der Konformitätsnachweis ist erbracht, 

wenn die Baumuster den festgelegten grundlegenden Anforderungen 

entsprechen, die den Baumustern nachgefertigten Produkte den Bau-

mustern entsprechen und beides durch eine Bescheinigung nachge-

wiesen ist. Die grundlegenden Anforderungen für Explosivstoffe sind in 

Anhang I der Richtlinie 93/15/EWG und für pyrotechnische Gegenstände 

in Anhang I der Richtlinie 2007/23/EG des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 23. Mai 2007 über das Inverkehrbringen pyrotech-

nischer Gegenstände (ABl. L 154 vom 14.6.2007, S. 1) festgelegt. Die 

Kennzeichnung nicht konformer Explosivstoffe oder pyrotechnischer 

Gegenstände mit dem CE-Zeichen und das Inverkehrbringen solcher 

Explosivstoffe oder pyrotechnischer Gegenstände und das Überlassen 

an andere außerhalb der Betriebsstätte sind verboten.

(3) Sonstige explosionsgefährliche Stoffe und Sprengzubehör dürfen 

nur eingeführt, verbracht, vertrieben, anderen überlassen oder ver-

wendet werden, wenn sie ihrer Zusammensetzung, Beschaffenheit 

und Bezeichnung nach von der Bundesanstalt zugelassen worden 

sind oder durch Rechtsverordnung nach § 6 Absatz 1 Nummer 1 all-

gemein zugelassen sind. Die Zulassung wird entweder dem Hersteller, 

seinem in einem Mitgliedstaat ansässigen Bevollmächtigten oder dem 

Einführer auf Antrag erteilt. Eine Zulassung ist nicht erforderlich, wenn 

die sonstigen explosionsgefährlichen Stoffe oder das Sprengzubehör 

unmittelbar nach der Einfuhr unter zollamtlicher Überwachung in einen 

anderen Mitgliedstaat, in ein verschlossenes Zolllager oder eine Freizone 

des Kontrolltyps I weiterbefördert werden. Die Sätze 2 und 3 gelten 

entsprechend für die Weiterbeförderung aus einem verschlossenen 

Zolllager oder einer Freizone des Kontrolltyps I in einen anderen Mit-

gliedstaat oder einen Drittstaat.

(4) Die Zulassung ist zu versagen, 

1. soweit der Schutz von Leben und Gesundheit Beschäftigter oder 

Dritter oder Sachgütern bei bestimmungsgemäßer Verwendung 

nicht gewährleistet ist,

2.  wenn die sonstigen explosionsgefährlichen Stoffe oder das Spreng-

zubehör den Anforderungen an die Zusammensetzung, Beschaf-

fenheit und Bezeichnung (§ 6 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe a) 

nicht entsprechen,
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3. soweit die sonstigen explosionsgefährlichen Stoffe oder das Spreng-

zubehör in ihrer Wirkungsweise, Brauchbarkeit und Beständigkeit 

dem Stand der Technik nicht entsprechen oder

4.  wenn der Antragsteller auf Grund seiner betrieblichen Ausstattung 

oder sonst nicht in der Lage ist, dafür zu sorgen, dass die nachge-

fertigten explosionsgefährlichen Stoffe in ihrer Zusammensetzung 

und Beschaffenheit dem zur Prüfung vorgelegten Muster entspre-

chen.

Die Zulassung kann befristet, inhaltlich beschränkt sowie mit Bedin-

gungen und Aufl agen verbunden werden, soweit dies zum Schutz von 

Leben und Gesundheit Beschäftigter oder Dritter oder Sachgütern 

erforderlich ist. Die nachträgliche Beifügung, Änderung und Ergänzung 

von Aufl agen ist zulässig.

(5) Die Bundesanstalt kann Ausnahmen :

1.  vom Erfordernis des Konformitätsnachweises nach Absatz 1 

Satz 1  

2. vom Erfordernis der Zulassung nach Absatz 3 

zulassen.

§ 15 SprengG
Einfuhr, Durchfuhr und Verbringen

(7) Zuständige Behörde nach Absatz 6 Satz 1 ist

1.  für das Verbringen innerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes 

die für den Bestimmungsort des Verbringens zuständige Landes-

behörde,

2. für das Verbringen in den, durch den und aus dem Geltungsbereich 

dieses Gesetzes die Bundesanstalt.

§ 25 SprengG
Ermächtigung zum Erlass von Schutzvorschriften

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ermächtigt, durch 

Rechtsverordnung zum Schutze von Leben, Gesundheit und Sachgü-

tern Beschäftigter und Dritter für den Umgang und den Verkehr mit ex-

plosionsgefährlichen Stoffen und mit Sprengzubehör zu bestimmen,

5. dass explosionsgefährliche Stoffe be- stimmten Lager- und Ver-

träglichkeitsgruppen zuzuordnen sind und dass die Zuordnung der 

Bundesanstalt, für ausschließlich für militärische Zwecke bestimmte 

Stoffe der zuständigen Behörde der Bundeswehr übertragen 

wird.

§ 32a SprengG
Mangelhafte explosionsgefährliche Stoffe 

und mangelhaftes Sprengzubehör

(2) Wird der zuständigen Behörde von einer anderen Behörde, von einem 

Träger der gesetzlichen Unfallversicherung oder von der Bundesanstalt 

mitgeteilt, dass 

1. ein explosionsgefährlicher Stoff oder ein  Sprengzubehör einen 

Mangel in seiner Beschaffenheit oder Funktionsweise aufweist, 

durch den beim Umgang eine Gefahr für Leben, Gesundheit oder 

Sachgüter Beschäftigter oder Dritter herbeigeführt werden kann 

oder

2. bei dem Wiedergewinnen, Aufbewahren, Verwenden, Vernichten 

oder Überlassen an andere von explosionsgefährlichen Stoffen oder 

Sprengzubehör ein Schadensereignis eingetreten ist und begrün-

deter Anlass zu der Annahme besteht, dass das Schadensereignis 

auf einen Mangel in dessen Beschaffenheit oder Funktionsweise 

zurückzuführen ist,

trifft sie erforderlichenfalls die geeigneten Maßnahmen nach Absatz 1. 

Die Bundesanstalt ist über die getroffenen Maßnahmen nach Satz 1 

und nach Absatz 1 Satz 3 unverzüglich zu unterrichten. 

(3) Die Bundesanstalt unterrichtet im Falle mangelhafter Explosivstoffe 

oder pyrotechnischer Gegenstände die Kommission der Europäischen 

Gemeinschaften unverzüglich über die getroffenen Maßnahmen nach 

den Absätzen 1 und 2 unter Angabe der Gründe. Sie teilt insbesondere 

mit, ob der Mangel auf 

1. eine Nichteinhaltung der in einer Rechtsverordnung nach § 6 

Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe a genannten Anforderungen,

2. eine unrichtige Anwendung harmonisierter Normen oder

3. Mängel dieser harmonisierten Normen zurückzuführen ist. 

(4) Besteht der begründete Verdacht, dass ein Explosivstoff oder pyro-

technischer Gegenstand entgegen § 5 Absatz 1 Satz 3 gekennzeichnet 

und in Verkehr gebracht oder anderen überlassen worden ist, fi nden 

Absatz 1 Satz 3 und 4, Absatz 2 Satz 2 und Absatz 3 Satz 1 entspre-

chende Anwendung.

§ 34 SprengG
Rücknahme und Widerruf

(1) Eine Erlaubnis, eine Zulassung und ein Befähigungsschein nach 

diesem Gesetz sind zurückzunehmen, wenn sie hätten versagt werden 

müssen. 

(2) Eine Erlaubnis, eine Zulassung und ein Befähigungsschein nach die-

sem Gesetz sind zu widerrufen, wenn nachträglich Tatsachen eintreten, 

die zur Versagung hätten führen müssen. 

(4) Die Zulassung nach § 5 kann ferner widerrufen werden, 

1.  wenn der Zulassungsinhaber pyrotechnische Gegenstände, sons-

tige explosionsgefährliche Stoffe oder Sprengzubehör abweichend 

von der in der Zulassung festgelegten Zusammensetzung oder 

Beschaffenheit einführt, verbringt, vertreibt, anderen überlässt 

oder verwendet,

2.  wenn die zugelassenen Stoffe oder Gegenstände nicht mehr herge-

stellt oder eingeführt und die auf Grund der Zulassung hergestellten 

oder eingeführten Stoffe oder Gegenstände nicht mehr vertrieben, 

anderen überlassen oder verwendet werden. 

Erste Verordnung zum SprengG
1. SprengV

§ 6  1. SprengV

(2) Die Zulassungsbehörde kann für sonstige explosionsgefährli-

che Stoffe nach § 1 Absatz 3 Nummer 1 und 2 des Gesetzes und 

Sprengzubehör im Einzelfall von einzelnen Anforderungen der Anlage 

1 Ausnahmen zulassen oder zusätzliche Anforderungen stellen sowie 

von der Prüfung einzelner Anforderungen absehen, wenn der Schutz 

von Leben und Gesundheit Beschäftigter oder Dritter oder Sachgütern 

dies zulässt oder erfordert.

(4) Explosivstoffe und pyrotechnische Gegenstände sind vom Hersteller 

oder Einführer vor der erstmaligen Verwendung im Geltungsbereich des 

Gesetzes der Bundesanstalt anzuzeigen. Der Anzeige ist 

1. für Explosivstoffe die nach Anhang I Abschnitt II Nummer 1 Buch-

stabe k der Richtlinie 93/15/EWG und

2. für pyrotechnische Gegenstände die nach Anhang I Nummer 3 

Buchstabe h der Richtlinie 2007/23/EG

vorgeschriebene Anleitung beizufügen. Die Bundesanstalt vergibt zum 

Nachweis der Anzeige eine Identifi kationsnummer. Die Identifi kations-

nummer ist in die Anleitung aufzunehmen. Die Bundesanstalt kann zur 

Abwendung von Gefahren für Leben und Gesundheit Beschäftigter 

oder Dritter oder Sachgüter die vom Hersteller festgelegten Anleitun-

gen zur Verwendung einschränken oder ergänzen; eine nachträgliche 

Einschränkung oder Ergänzung ist zulässig.

§ 8 1. SprengV

Die Zulassungsbehörde hat für sonstige explosionsgefährliche Stoffe 

nach § 1 Abs. 3 Nr. 1 und 2 des Gesetzes und für Sprengzubehör 

dem Zulassungsinhaber die Verwendung eines Zulassungszeichens 

vorzuschreiben. Das Zulassungszeichen besteht aus der Kurzbezeich-

nung der Bundesanstalt „BAM“, dem in der Anlage 2 für den jeweiligen 

Stoff oder Gegenstand vorgesehenen Zeichen und einer fortlaufenden 

Kennummer. Satz 2 fi ndet entsprechende Anwendung für die Identifi -

kationsnummer nach § 6 Absatz 4.

§ 12a 1. SprengV

(4) Zuständig für die Prüfung nach Absatz 1 und die Erteilung der 

Baumusterprüfbescheinigungen im Geltungsbereich des Gesetzes ist 

ausschließlich die Bundesanstalt. Sie kann mit der Durchführung von 

Teilen der Prüfungen auch andere Prüfl aboratorien beauftragen, die die 

Anforderungen nach Anhang III der Richtlinie 93/15/EWG oder Anhang 

III der Richtlinie 2007/23/EG erfüllen müssen. Die Bundesanstalt über-

mittelt den übrigen Mitgliedstaaten alle erforderlichen Angaben über im 

Geltungsbereich des Gesetzes erteilte, geänderte, zurückgenommene 

oder widerrufene Baumusterprüfbescheinigungen.
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§ 12c  1. SprengV

(2) Benannte Stelle im Sinne des Absatzes 1 ist die Bundesanstalt. 

Benannte Stelle ist auch jede von den Ländern als Prüfl aboratorium 

oder Zertifi zierungsstelle für einen bestimmten Aufgabenbereich dem 

Bundesministerium des Innern benannte und von ihm im Bundesanzei-

ger bekanntgemachte Stelle. Die Stelle kann benannt werden, wenn in 

einem Akkreditierungsverfahren festgestellt wurde, dass die Einhaltung 

der Anforderungen nach Anhang III der Richtlinie 93/15/EWG oder An-

hang III der Richtlinie 2007/23/EG gewährleistet ist. Die Akkreditierung 

kann unter Aufl agen erteilt werden und ist zu befristen. Erteilung, Ablauf, 

Rücknahme, Widerruf und Erlöschen sind dem Bundesministerium des 

Innern unverzüglich anzuzeigen.

§ 13  1. SprengV

(1) Die Bundesanstalt hat Listen zu führen 

1.  der gemäß § 5 des Gesetzes erteilten Zulassungen und Baumus-

terprüfbescheinigungen,

2.  der nach § 6 Absatz 4 Satz 1 angezeigten Explosivstoffe und py-

rotechnischen Gegenstände,

3.  der nach § 6 Absatz 4 Satz 4 festgelegten Beschränkungen oder 

Ergänzungen der Anleitung zur Verwendung,

4.  der Kennnummern der Herstellungsstätten   für Explosivstoffe,

5. der ihr von den benannten Stellen der anderen Mitgliedstaaten 

mitgeteilten Baumusterprüfbescheinigungen.

Die Listen sollen die folgenden Angaben enthalten: 

1.  die Bezeichnung des Stoffes oder Gegenstandes, 

2.  im Falle der sonstigen explosionsgefährlichen Stoffe und des 

Sprengzubehörs: den  Einführers sowie die Identifi kationsnum-

mer,

3. im Falle der Explosivstoffe und der pyrotechnischen Gegenstände: 

den Namen und die Anschrift des Herstellers und gegebenenfalls 

des Einführers sowie das Zulassungszeichen, 

4.  Beschränkungen, Befristungen, Bedingungen und Aufl agen.

(2) Die Bundesanstalt führt auch eine Liste der aktuellen europäischen 

Normen mit Prüfvorschriften für Explosivstoffe und pyrotechnische 

Gegenstände zum Zwecke der Prüfung nach § 12a Absatz1. Die Liste 

soll die folgenden Angaben enthalten:

1. die Kennnummer der Norm,

2.  den Titel der Norm, 

3. das Datum der Veröffentlichung und

4. die Bezugsquelle der Norm.

(3) Die Listen sind auf dem jeweils neuesten Stand zu halten. Sie sind 

bei der Bundesanstalt während der Dienststunden auszulegen. Auf 

Verlangen eines Dritten ist diesem gegen Kostenerstattung eine Abschrift 

oder Vervielfältigung zu überlassen.

§ 19  1. SprengV

(1) Die Bundesanstalt kann auf Antrag des Herstellers, seines in einem 

Mitgliedstaat ansässigen Bevollmächtigten oder des Einführers Aus-

nahmen von den Vorschriften über die Kennzeichnung und Verpak-

kung explosionsgefährlicher Stoffe und von Sprengzubehör allgemein 

zulassen, soweit der Schutz von Leben, Gesundheit und Sachgütern 

Beschäftigter oder Dritter dies zulässt.

§ 25a  1. SprengV

(1) Die Genehmigung des Verbringens von Explosivstoffen nach § 15 

Abs. 6 Satz 1 des Gesetzes ist vom Empfänger der Explosivstoffe 

oder seinem Bevollmächtigten schriftlich bei der nach § 15 Abs. 7 des 

Gesetzes zuständigen Stelle zu beantragen.

(3) Die zuständige Stelle prüft, ob 

1. die an dem jeweiligen Verbringungsvorgang beteiligten und im 

Geltungsbereich des Gesetzes ansässigen Personen gem. § 15 

Abs. 1 des Gesetzes zum Verbringen berechtigt sind und 

2. für den zu verbringenden Explosivstoff eine EG-Baumusterprüfbe-

scheinigung nach § 5 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes vorliegt.

Bei Vorliegen der Voraussetzungen nach Satz 1 erteilt sie die Geneh-

migung zum Verbringen und informiert alle zuständigen Behörden über 

die erteilte Genehmigung.

§ 45  1. SprengV

(1) Beim Bundesministerium des Innern wird ein Sachverständigenaus-

schuss für explosionsgefährliche Stoffe gebildet.

(3) Der Ausschuss setzt sich aus dem Vorsitzenden und folgenden 

Mitgliedern zusammen: 

1. je einem Vertreter des Bundesministeriums des Innern, des Bundes-

ministeriums für Arbeit und Soziales und des Bundesministeriums 

für Wirtschaft und Technologie und des Bundesministeriums für 

Verkehr, Bau und Stadtentwicklung,

2. sechs Vertretern der Landesregierungen aus den fachlich beteiligten 

Ressorts,

3. je einem Vertreter der Bundesanstalt, des Wehrwissenschaftlichen 

Instituts und des Bundeskriminalamtes,

4. einem Vertreter der benannten Stellen mit Ausnahme der Bundes-

anstalt,

5. zwei Vertretern der Träger der gesetzlichen Unfallversicherung,

6. einem Vertreter der Deutschen Versuchs- und Prüf-Anstalt für Jagd- 

und Sportwaffen e. V.,

7.  zwei Vertretern der Explosivstoffi ndustrie und je einem Vertreter der 

chemischen Industrie, der pyrotechnischen Industrie, des Bergbaus, 

der Industrie der Steine und Erden, des Abbruchgewerbes, der 

Sprengberechtigten und der Importeure von explosionsgefährlichen 

Stoffen,

8. zwei Vertretern der Gewerkschaften.

Für jedes Mitglied ist ein Stellvertreter zu berufen. Die Mitglieder des 

Ausschusses und ihre Stellvertreter müssen auf dem Gebiet des Um-

gangs und Verkehrs mit explosionsgefährlichen Stoffen sachverständig 

und erfahren sein.

§ 47  1. SprengV

Die Zuständigkeiten für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungs-

widrigkeiten 

1.  nach § 41 Abs. 1 Nr. 1 bis 1b des Gesetzes,

2.  nach § 41 Abs. 1 Nr. 2 des Gesetzes,

3. nach § 41 Abs.1 Nr. 3 des Gesetzes, soweit danach ordnungswidrig 

handelt, wer einer vollziehbaren Aufl age nach § 5 Abs. 2 Satz 2 oder 

3 nicht, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig nachkommt,

4.  nach § 41 Abs. 1 Nr. 3a und 3b des Gesetzes, 

wird der Bundesanstalt übertragen.

Zweite Verordnung zum SprengG 
2. SprengV

§ 4  2. SprengV
Lager- und Verträglichkeitsgruppen-

zuordnung

(3) Die Bundesanstalt ordnet die angezeigten explosionsgefährlichen 

Stoffe in der vorgesehenen Verpackung nach den Nummern 2.1.2 bis 

2.1.5 oder 3.1.1.1 bis 3.1.1.3 des Anhangs zu dieser Verordnung der 

maßgebenden Lagergruppe und die Explosivstoffe der Lagergruppen 

1.1 bis 1.4 nach Nummer 2.7 Abs. 1 in Verbindung mit Anlage 5 des 

Anhangs der zutreffenden Verträglichkeitsgruppe zu. Sie teilt die Zu-

ordnung dem Anzeigenden mit. Sie führt eine Liste der Zuordnungen 

nach Satz 1, die folgende Angaben enthalten soll: 

1.  die Bezeichnung des Stoffes oder Gegenstandes,

2. die dem Produkt zugeordnete Lager- und Verträglichkeitsgruppe,

3. die sicherheitsrelevanten Verpackungsmerkmale und

4. erforderlichenfalls besondere Sicherheitshinweise.

Die Liste ist bei der Bundesanstalt während der Dienststunden auszu-

legen. Auf Verlangen eines Dritten ist diesem gegen Kostenerstattung 

eine Abschrift oder Vervielfältigung zu überlassen.
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Gesetz über die Beförderung 
gefährlicher Güter 

 Gefahrgutbeförderungsgesetz

§ 5 GGBefG
Zuständigkeiten   

(1) Im Bereich der Eisenbahnen des Bundes, Magnetschwebebahnen, 

im Luftverkehr sowie auf dem Gebiet der See- und Binnenschifffahrt auf 

Bundeswasserstraßen einschließlich der bundeseigenen Häfen obliegt 

die Wahrnehmung der Aufgaben nach diesem Gesetz und nach den 

auf ihm beruhenden Rechtsvorschriften dem Bund in bundeseigener 

Verwaltung. Unberührt bleiben die Zuständigkeiten für die Hafenauf-

sicht (Hafenpolizei) in den nicht vom Bund betriebenen Stromhäfen an 

Bundeswasserstraßen.

(2) Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 

wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des 

Bundesrates die für die Ausführung dieses Gesetzes und der auf ihm 

beruhenden Rechtsvorschriften zuständigen Behörden und Stellen 

zu bestimmen, soweit es sich um den Bereich der bundeseigenen 

Verwaltung handelt. Wenn und soweit der Zweck des Gesetzes durch 

das Verwaltungshandeln der Länder nicht erreicht werden kann, kann 

das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung durch 

Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates das Bundesamt 

für Güterverkehr, das Bundesamt für Strahlenschutz, das Bundesamt 

für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, die Bundesanstalt 

für Materialforschung und -prüfung, das Bundesinstitut für Risikobe-

wertung, das Eisenbahn-Bundesamt, das Kraftfahrt-Bundesamt, die 

Physikalisch-Technische Bundesanstalt, das Robert-Koch-Institut, das 

Umweltbundesamt und das Wehrwissenschaftliche Institut für Werk-, 

Explosiv- und Betriebsstoffe auch für den Bereich für zuständig erklären, 

in dem die Länder dieses Gesetz und die auf ihm beruhenden Rechts-

vorschriften auszuführen hätten. Das Bundesministerium für Verkehr, 

Bau und Stadtentwicklung kann ferner durch Rechtsverordnung mit 

Zustimmung des Bundesrates bestimmen, dass 

1. die Industrie- und Handelskammern für die Durchführung, Überwa-

chung und Anerkennung der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung 

von am Gefahrguttransport beteiligten Personen, für die Erteilung 

von Bescheinigungen sowie für die Anerkennung von Lehrgängen, 

Lehrgangsveranstaltern und Lehrkräften zuständig sind und insoweit 

Einzelheiten durch Satzungen regeln sowie

2. Sachverständige und sachkundige Personen für Prüfungen, Über-

wachungen und Bescheinigungen hinsichtlich der Beförderung 

gefährlicher Güter zuständig sind. Die in Satz 3 Nr. 2 Genannten 

unterliegen der Aufsicht der Länder und dürfen im Bereich eines 

Landes nur tätig werden, wenn sie dazu von der zuständigen 

obersten Landesbehörde oder der von ihr bestimmten oder der 

nach Landesrecht zuständigen Stelle entsprechend ermächtigt 

worden sind.

§ 7a GGBefG
Anhörung

(1) Vor dem Erlass von Rechtsverordnungen nach den § 36 und 7 

sollen  Sicherheitsbehörden und -organisationen angehört werden, 

insbe sondere 

1. das Bundesamt für Strahlenschutz,

2. die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung,

3. das Bundesinstitut für Risikobewertung,

4. die Physikalisch-Technische Bundesanstalt,

5. das Robert-Koch-Institut,

6. das Umweltbundesamt,

7. das Wehrwissenschaftliche Institut für Werk-, Explosiv- und Be-

triebsstoffe und

8. das Eisenbahn-Bundesamt.

§ 9 GGBefG
Überwachung

(1) Die Beförderung gefährlicher Güter unterliegt der Überwachung 

durch die zuständigen Behörden.

(2) Die für die Beförderung gefährlicher Güter Verantwortlichen 

(Absatz  5 )  haben den fü r  d ie  Überwachung zuständ i -

gen Behörden und deren Beauftragten die zur Erfüllung ihrer 

Aufgaben erforderlichen Auskünfte unverzüglich zu erteilen. 

Die von der zuständigen Behörde mit der Überwachung beauftragten 

Personen sind befugt, Grundstücke, Betriebsanlagen, Geschäftsräume, 

Fahrzeuge und zur Verhütung dringender Gefahren für die öffentliche 

Sicherheit oder Ordnung, insbesondere für die Allgemeinheit, für wich-

tige Gemeingüter, für Leben und Gesundheit von Menschen sowie für 

Tiere und Sachen auch die Wohnräume des Auskunftspfl ichtigen zu 

betreten, dort Prüfungen und Besichtigungen vorzunehmen und die 

geschäftlichen Unterlagen des Auskunftspfl ichtigen einzusehen. Der 

Auskunftspfl ichtige hat diese Maßnahmen zu dulden. Er hat den mit 

der Überwachung beauftragten Personen auf Verlangen Proben und 

Muster von gefährlichen Stoffen und Gegenständen oder Muster von 

Verpackungen zum Zwecke der amtlichen Untersuchung zu überge-

ben. Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des 

Grundgesetzes) wird insoweit eingeschränkt. Der Auskunftspfl ichtige hat 

der für die Überwachung zuständigen Behörde bei der Durchführung 

der Überwachungsmaßnahmen die erforderlichen Hilfsmittel zu stellen 

und die nötige Mithilfe zu leisten.

(2a) Überwachungsmaßnahmen können sich auch auf Brief- und andere 

Postsendungen beziehen. Die von der zuständigen Behörde mit der 

Überwachung beauftragten Personen sind nur dann befugt, verschlos-

sene Brief- und andere Postsendungen zu öffnen oder sich auf sonstige 

Weise von ihrem Inhalt Kenntnis zu verschaffen, wenn Tatsachen die 

Annahme begründen, dass sich darin gefährliche Güter im Sinne des 

§ 2 Abs. 1 befi nden und von diesen eine Gefahr ausgeht. Das Grund-

recht des Brief- und Postgeheimnisses (Artikel 10 des Grundgesetzes) 

wird insoweit eingeschränkt. Absatz 2 gilt für die Durchführung von 

Überwachungsmaßnahmen entsprechend.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch für die Überwachung von Ferti-

gungen von Verpackungen, Behältern (Containern) und Fahrzeugen, 

die nach Baumustern hergestellt werden, welche in den Vorschriften 

für die Beförderung gefährlicher Güter festgelegt sind.

(3a) Überwachungsmaßnahmen nach den Absätzen 1 und 2 können 

sich auch auf die Überprüfung der Konformität der in Verkehr befi ndli-

chen und verwendeten Verpackungen, Beförderungsbehältnisse und 

Fahrzeuge beziehen.

(3b) Überwachungsmaßnahmen nach den Absätzen 1 und 2 können 

sich auch auf die Überprüfung der Hersteller, Einführer, Eigentümer, 

Betreiber und Verwender von Verpackungen, Beförderungsbehältnissen 

und Fahrzeugen durch Stellen nach § 3 Abs. 1 Nr. 16 insoweit beziehen, 

wie die Verpackungen, Beförderungsbehältnisse und Fahrzeuge von 

diesen Stellen konformitätsbewertet, erstmalig oder wiederkehrend 

geprüft worden sind, soweit dies in Rechtsverordnungen nach § 3 

gestattet ist.

(3c) Überwachungsmaßnahmen nach den Absätzen 1 und 2 können 

sich auch auf die Überprüfung der Herstellung und der Prüfungen durch 

die Stellen nach § 3 Abs. 1 Nr. 16 beziehen, wenn diese Stellen die 

Konformitätsbewertung der Verpackung, der Beförderungsbehältnisse 

oder der Fahrzeuge vorgenommen, das Qualitätssicherungsprogramm 

oder Prüfstellen des Herstellers oder Betreibers anerkannt haben, soweit 

dies in Rechtsverordnungen nach § 3 gestattet ist.

(4) Der zur Erteilung der Auskunft Verpfl ichtete kann die Auskunft auf 

solche Fragen verweigern, deren Beantwortung ihn selbst oder einen 

der in § 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der Zivilprozessordnung bezeichneten 

Angehörigen der Gefahr strafrechtlicher Verfolgung oder eines Verfah-

rens nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten aussetzen würde.

§ 12 GGBefG
Kosten

(1) Für Amtshandlungen einschließlich Prüfungen und Untersuchungen 

nach diesem Gesetz und den auf ihm beruhenden Rechtsvorschriften 

werden Kosten (Gebühren und Auslagen) erhoben. Das Verwaltungs-

kostengesetz vom 23. Juni 1970 (BGBl. I S. 821) fi ndet Anwendung.

(2) Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 

bestimmt durch Rechtsverordnung die gebührenpfl ichtigen Tatbe-

stände näher und sieht dabei feste Sätze, auch in der Form von 

Gebühren nach Zeitaufwand, Rahmensätze oder Gebühren nach 

dem Wert des Gegenstandes der Amtshandlung vor. Die Gebühr 

beträgt mindestens fünf Euro. Mit Ausnahme der Gebühr für die 

Bauartprüfung, Zulassung oder Anerkennung der Muster der Ver-

sandstücke der Klasse 7 mit einer Gesamtbruttomasse von mehr als 

1 000 Kilogramm darf sie im Einzelfall 25 000 Euro nicht übersteigen. 
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Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 

Güter auf der Straße, mit Eisenbahnen und 
auf Binnengewässern *) 

Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn 
und Binnenschifffahrt

  § 8 GGVSEB
Zuständigkeiten der Bundesanstalt 
für Materialforschung und -prüfung

Die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung ist zuständige 

Behörde für 

1. Aufgaben nach 

a)  Kapitel 2.2 ADR/RID/ADNR/ADN mit Ausnahme der dem 

Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung nach § 10 und 

dem Bundesamt für Strahlenschutz nach § 11 zugewiesenen 

Zuständigkeiten,

b) Kapitel 3.3 ADR/RID/ADNR/ADN mit Ausnahme der dem Bun-

desamt für Wehrtechnik und Beschaffung nach § 10 zugewie-

senen Zuständigkeiten,

c)  Kapitel 4.1 mit Ausnahme von Unterabschnitt 4.1.4.1 Verpa-

ckungsanweisung P 200, P 201 und P 203 ADR/RID und die 

dem Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung nach § 10 

zugewiesenen Zuständigkeiten,

d) Kapitel 4.2 mit Ausnahme der Unterabschnitte 4.2.1.8, 4.2.2.5 

und 4.2.3.4 ADR/RID,

e)  Kapitel 4.3, in Bezug auf Absatz 4.3.3.2.5 ADR/RID im Einver-

nehmen mit der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt,

f) den Unterabschnitten 6.2.2.5 und 6.2.2.6 ADR/RID,

g)  Kapitel 6.7 mit Ausnahme von Absatz 6.7.2.19.6 Satz 3 Buch-

stabe b und Absatz 6.7.4.14.6 Satz 3 Buchstabe b ADR/RID,

h) Kapitel 6.8 in Bezug auf die Prüfung, die Erteilung der Kenn-

zeichnung und die Baumusterzulassung von Tankcontainern und 

MEGC sowie die Festlegung von Bedingungen nach Abschnitt 

6.8.4 Buchstabe c Sondervorschrift TA 2 ADR/RID,

i) Kapitel 6.9 ADR/RID,

j) Kapitel 6.11 ADR/RID und

k) Kapitel 6.12 in Verbindung mit Absatz 7.5.5.2.3 und Kapitel 9.8 

ADR,

 soweit die jeweilige Aufgabe keiner anderen Stelle zugewiesen ist;

2.  die Prüfung und Zulassung radioaktiver Stoffe in besonderer Form 

nach Absatz 5.1.5.2.1 in Verbindung mit Unterabschnitt 6.4.22.5 

Satz 1, die Bestätigung nach Unterabschnitt 6.4.22.6 Buchstabe 

a, die Zulassung der Bauart von Verpackungen für nicht spaltbares 

oder spaltbares freigestelltes Uranhexafl uorid nach Absatz 5.1.5.2.1 

in Verbindung mit Unterabschnitt 6.4.22.1, die Bestätigung nach 

Unterabschnitt 6.4.22.6 Buchstabe a, die Prüfung und Zulassung 

der Bauart gering dispergierbarer radioaktiver Stoffe nach Absatz 

5.1.5.2.1 in Verbindung mit Unterabschnitt 6.4.22.5 Satz 2 und für 

die Bestätigung nach Unterabschnitt 6.4.22.6 Buchstabe a ADR/

RID im Einvernehmen mit dem Bundesamt für Strahlenschutz;

3.  die Prüfung, die Anerkennung von Prüfstellen und Sachkundigen 

für Inspektionen, die Erteilung der Kennzeichnung und die Bau-

artzulassung von Verpackungen, IBC, Großverpackungen und 

Bergungsverpackungen nach den Kapiteln 6.1, 6.3, 6.5 und 6.6 

ADR/RID sowie für die Zulassung der Reparatur fl exibler IBC nach 

Abschnitt 1.2.1 ADR/RID/ADNR/ADN;

4.  die Anerkennung und Überwachung von Qualitätssicherungspro-

grammen für die Fertigung, Rekonditionierung und Prüfung von 

Verpackungen, IBC und Großverpackungen sowie die Anerkennung 

von Inspektionsstellen für die Prüfung der Funktionsfähigkeit und 

Wirksamkeit der Qualitätssicherungsprogramme nach den Kapiteln 

6.1, 6.3, 6.5 und 6.6, für die wiederkehrende Inspektion und Prü-

fung von IBC nach Unterabschnitt 6.5.4.4 und für die Anerkennung 

und Überwachung von Qualitätssicherungsprogrammen für die 

Auslegung, Herstellung, Prüfung, Dokumentation, den Gebrauch, 

die Wartung und Inspektion von prüfpfl ichtigen Versandstücken für 

radioaktive Stoffe nach Kapitel 6.4 in Verbindung mit Abschnitt 1.7.3 

ADR/RID/ADNR/ADN;

5.  die Zulassung des Typs des porösen Materials nach Absatz 6.2.1.1.9 

ADR/RID;

6.  die Genehmigung neuer Aluminiumlegierungen nach Absatz 

6.2.3.4.2 und die Zulassung des Prüfverfahrens für Aluminiumle-

gierungen nach Absatz 6.2.5.4.2 ADR/RID;

7.  die Zustimmung zu alternativen Methoden nach Absatz 6.2.6.3.2.2 

und die Zustimmung nach Absatz 6.2.6.3.3 ADR/RID;

8.  die Bauartprüfung zulassungspfl ichtiger Versandstücke für radio-

aktive Stoffe nach Kapitel 6.4 ADR/RID;

9. die Überwachung qualitätssichernder Maßnahmen für die Konstruk-

tion, Herstellung, Prüfung, Dokumentation und Inspektion zulas-

sungspfl ichtiger Versandstücke für radioaktive Stoffe nach Kapitel 

6.4 in Verbindung mit Abschnitt 1.7.3 ADR/RID/ADNR/ADN;

10. die Anerkennung von technischen Regelwerken nach Absatz 

6.2.1.3.6.5.4, Abschnitt 6.2.5, Absatz 6.7.2.2.1 Satz 1, Absatz 

6.7.3.2.1 Satz 1, Absatz 6.7.4.2.1 Satz 1, den Absätzen 6.7.5.2.9, 

6.8.2.1.4 sowie den Unterabschnitten 6.8.2.7 und 6.8.3.7 Satz 1 

ADR/RID im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Verkehr, 

Bau und Stadtentwicklung;

11. die Zulassung der Trennungsmetho-   den nach Unterabschnitt 

7.5.2.2 Fußnote a ADR/RID, soweit es sich nicht um den militäri-

schen Bereich handelt;

12. die Zulassung von Gütern zur Beförderung in Tankschiffen nach 

Absatz 1.5.1.2.1 ADNR;

13. die Erteilung von Ausnahmegenehmi   gungen für die Beförderung 

in Tankschiffen nach Abschnitt 1.5.2 ADN und

14. die Zulassung von Gasspüranlagen nach Unterabschnitt 7.2.2.6 

ADNR/ADN.

Satz 1 Nummer 1 Buchstabe h gilt nicht für Tanks, soweit diese ab 

dem 1. Juli 2007 als ortsbewegliche Druckgeräte nach § 3 oder § 4 

der OrtsDruckV konformitätsbewertet worden sind.

§ 9 GGVSEB
Zuständigkeiten der von der 

Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung 
anerkannten Sachverständigen

Die von der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung nach § 6 

Absatz 5 der Gefahrgutverordnung See anerkannten Sachverständigen 

sind zuständig für 

1. die Baumusterprüfung von ortsbeweglichen Tanks und UN-MEGC 

nach Kapitel 6.7 und von Tankcontainern, Tankwechselaufbauten 

(Tankwechselbehältern) und MEGC nach Kapitel 6.8 ADR/RID;

2. die erstmalige, wiederkehrende und außerordentliche Prüfung von 

ortsbeweglichen Tanks und UN-MEGC nach Kapitel 6.7 und von 

Tankcontainern, Tankwechselaufbauten (Tankwechselbehältern) und 

MEGC nach Kapitel 6.8 ADR/RID und

3. die Festlegung von Anforderungen bei der Prüfung von ortsbeweg-

lichen Tanks, Tankcontainern, Tankwechselaufbauten (Tankwech-

selbehältern) und MEGC nach den Absätzen 4.3.3.2.5, 6.7.2.6.3, 

6.7.2.10.1, 6.7.2.19.10, 6.7.3.15.10, 6.8.2.2.10, 6.8.3.4.4, 6.8.3.4.7 

und 6.8.3.4.8, Abschnitt 6.8.4 Buchstabe b und d Sondervorschrift 

TT 2 und TT 7, jeweils im Einvernehmen mit der Bundesanstalt für 

Materialforschung und -prüfung, sowie nach Absatz 6.8.5.2.2 ADR/

RID.

Satz 1 gilt nicht für Tanks, soweit diese ab dem 1. Juli 2007 als orts-

bewegliche Druckgeräte nach § 3 oder § 4 der OrtsDruckV konformi-

tätsbewertet worden sind.

§ 16 GGVSEB
Besondere Zuständigkeiten in der Binnenschifffahrt   

(4) Die Zentralstelle Schiffsuntersuchungskommission/Schiffseichamt 

bei der Wasser- und Schifffahrtsdirektion Südwest, die Bundesanstalt 

für Materialforschung und -prüfung oder die jeweilige nach Landesrecht 

zuständige Stelle ist zuständige Behörde

1. für die Ausstellung von Bescheinigungen über von ihr nach § 5 

erteilte Ausnahmen nach Absatz 1.5.1.4.1 ADNR/1.5.2.2.2 ADN 

und

2.  für zugelassene Gleichwertigkeiten und Abweichungen nach Ab-

schnitt 1.5.3 ADNR/ADN. 

341



Verordnung über die Beförderung 
gefährlicher Güter mit Seeschiffen

Gefahrgutverordnung See

§ 6 Gefahrgutverordnung See
Zuständigkeiten

(5) Die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung ist für die 

Durchführung dieser Verordnung zuständig für die Bauartzulassung von 

Verpackungen, IBC und Großverpackungen und für die Prüfung der Zu-

lassung der Baumuster von ortsbeweglichen Tanks und Gascontainern 

mit mehreren Elementen (MEGC) sowie für die Zulassung von Schüttgut-

Containern, die keine Frachtcontainer sind, sowie für die Anerkennung 

von Sachverständigen für Prüfungen an IBC, ortsbeweglichen Tanks, 

Gascontainern mit mehreren Elementen (MEGC) sowie in allen Fällen, 

in denen im IMDG-Code einer zuständigen Behörde für Verpackungen, 

IBC, Großverpackungen, ortsbewegliche Tanks und Gascontainer mit 

mehreren Elementen (MEGC) Aufgaben übertragen worden sind, sowie 

in allen Fällen, in denen im IMDG-Code für gefährliche Güter der Klassen 

1 - ausgenommen Güter, die militärisch genutzt werden -, der Klassen 

2, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 7 - in Bezug auf Prüfung und Zulassung radio-

aktiver Stoffe, die Prüfung zulassungspfl ichtiger Versandstücke sowie 

die Qualitätssicherung und -überwachung von Versandstücken - und 

der Klasse 9 - ausgenommen Meeresschadstoffe - sowie nach dem 

EmS-Leitfaden eine zuständige Behörde tätig werden muss.  

Verordnung über den Schutz 
vor Schäden durch ionisierende Strahlen 

Strahlenschutzverordnung 

§ 25 StrlSchV
Verfahren der Bauartzulassung

(2) Die Zulassungsbehörde hat vor ihrer Entscheidung auf Kosten des 

Antragstellers eine Bauartprüfung durch die Physikalisch-Technische 

Bundesanstalt unter Beteiligung der Bundesanstalt für Materialfor-

schung und -prüfung zu Fragen der Dichtheit, der Werkstoffauswahl 

und der Konstruktion der Umhüllung des radioaktiven Stoffes sowie 

der Qualitätssicherung zu veranlassen. Der Antragsteller hat der 

Physikalisch-Technischen Bundesanstalt und der Bundesanstalt für 

Materialforschung und -prüfung auf Verlangen die zur Prüfung erfor-

derlichen Baumuster zu überlassen.

Gesetz zum Schutz vor gefährlichen Stoffen
Chemikaliengesetz

§ 12j ChemG
Zulassungsstelle, Bewertung, 

Verordnungsermächtigung

(2) Die Zulassungsstelle entscheidet über das Vorliegen der Zulas-

sungsvoraussetzungen 

1.  nach § 12b Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b und c im Einvernehmen mit 

dem Bundesinstitut für Risikobewertung,

2.  nach § 12b Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe c, soweit Auswirkungen auf 

den Menschen am Arbeitsplatz zu bewerten sind, im Einvernehmen 

mit der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, die 

insoweit der Fachaufsicht des Bundesministeriums für Arbeit und 

Soziales unterliegt, und

3.  nach § 12b Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe d im Einvernehmen mit dem 

Umweltbundesamt.

Soweit bei einer der in Satz 1 genannten Behörden, bei dem Julius 

Kühn-Institut, Bundesforschungsinstitut für Kulturpfl anzen, bei der Bun-

desanstalt für Materialforschung und -prüfung oder beim Robert Koch-

Institut besondere Fachkenntnisse zur Beurteilung der Wirksamkeit eines 

Biozid-Produkts vorliegen, kann die Zulassungsstelle zur Entscheidung 

über das Vorliegen der Zulassungsvoraussetzungen nach § 12b Abs. 1 

Nr. 2 Buchstabe a eine Stellungnahme dieser Behörde einholen. 

Bei der Bewertung, ob die Zulassungsvoraussetzungen erfüllt sind, 

sind die in Anhang VI der Richtlinie 98/8/EG in der jeweils jüngsten im 

Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften veröffentlichten Fassung 

festgelegten Grundsätze einzuhalten.

Gesetz über die Prüfung und Zulassung von 
Feuerwaffen, Böllern, Geräten, bei denen 

zum Antrieb Munition verwendet wird, 
sowie von Munition und sonstigen Waffen 

Beschussgesetz

§ 10 BeschG
 Zulassung von pyrotechnischer Munition

(1) Pyrotechnische Munition einschließlich der mit ihr fest verbunde-

nen Antriebsvorrichtung darf nur dann in den Geltungsbereich dieses 

Gesetzes verbracht oder gewerbsmäßig hergestellt werden, wenn sie 

ihrer Beschaffenheit, Zusammensetzung und Bezeichnung nach von 

der zuständigen Behörde zugelassen ist.

(2) Bei pyrotechnischer Munition, die nach Absatz 1 zugelassen ist, sind 

neben der gesetzlich vorgeschriebenen Kennzeichnung die Verwen-

dungshinweise anzubringen. Soweit sich die Verwendungshinweise auf 

der einzelnen Munition nicht anbringen lassen, sind sie auf der kleinsten 

Verpackungseinheit anzubringen.

(3) Die Zulassung ist zu versagen, 

1. soweit der Schutz von Leben, Gesundheit oder Sachgütern des 

Benutzers oder Dritter bei bestimmungsgemäßer Verwendung nicht 

gewährleistet ist,

2. wenn die Munition den Anforderungen an die Zusammensetzung, 

Beschaffenheit, Maße, den höchsten Gebrauchsgasdruck und die 

Bezeichnung gemäß einer nach § 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 erlassenen 

Rechtsverordnung nicht entspricht,

3. soweit die Munition in ihrer Wirkungsweise, Brauchbarkeit und 

Beständigkeit dem jeweiligen Stand der Technik nicht entspricht,

4. wenn der Antragsteller auf Grund seiner betrieblichen Ausstattung 

oder wegen eines unzureichenden Qualitätssicherungssystems 

nicht in der Lage ist, dafür zu sorgen, dass die nachgefertigte 

Munition in ihrer Zusammensetzung und Beschaffenheit nach dem 

zugelassenen Muster hergestellt wird.

§ 13 BeschG
Ausnahmen in Einzelfällen

Die für die Zulassung jeweils zuständige Behörde kann im Einzelfall 

Ausnahmen von dem Erfordernis der Prüfung und Zulassung nach 

§ 7 Abs. 1, § 8 Abs. 1, § 9 Abs. 1, § 10 Abs. 1 oder § 11 Abs. 1 

bewilligen oder Abweichungen von den Versagungsgründen des § 7 

Abs. 3 oder 4, des § 8 Abs. 2 oder 3, des § 10 Abs. 3 Nr. 2 bis 4 oder 

des § 11 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 zulassen, wenn öffentliche Interessen 

nicht entgegenstehen.

§ 20 BeschG
 Zuständigkeiten

(3) Zuständig für die Zulassung der in den §§ 7 und 8 und die Prüfung 

der in § 9 Abs. 4 bezeichneten Schusswaffen und technischen Gegen-

stände ist die Physikalisch-Technische Bundesanstalt; ihr gegenüber 

sind auch die Anzeigen nach § 9 Abs. 2 zu machen. Für die Prüfung und 

Zulassung der in § 10 bezeichneten pyrotechnischen Munition sowie 

der in § 11 Absatz 1 in Verbindung mit Anlage 1 Abschnitt 1 Unterab-

schnitt 3 Nummer 1.3 zum Waffengesetz bezeichneten hülsenlosen 

Munition ohne Geschoss ist die Bundesanstalt für Materialforschung 

und -prüfung zuständig.

Allgemeine Verordnung zum Beschussgesetz
Beschussverordnung

§ 11 BeschussV
 Bauartzulassung für besondere Schusswaffen,
pyrotechnische Munition und Schussapparate

(2) Schusswaffen und sonstige Gegenstände nach § 8 des Gesetzes, 

Schusswaffen nach § 9 Abs. 1 des Gesetzes sowie pyrotechnische 

Munition nach § 10 des Gesetzes müssen den in der Anlage I Nr. 4, 5 

und 6 bezeichneten technischen Anforderungen entsprechen. 

Hülsenlose Munition ohne Geschoss nach § 11 Absatz 1 in Verbin-

dung mit Anlage 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 3 Nummer 1.3 zum 

Waffengesetz muss den Anforderungen nach § 6a Absatz 1 der Ersten 

Verordnung zum Sprengstoffgesetz entsprechen. § 12c Absatz 3 

der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz fi ndet entsprechende 

Anwendung.
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(3) Die Zulassungsbehörde kann im Einzelfall von einzelnen Anforde-

rungen der Anlage I Ausnahmen zulassen, wenn 

1. im Falle der Zulassung nach § 7, 8 oder 10 des Gesetzes die Si-

cherheit des Benutzers oder Dritter in anderer Weise gesichert ist,

2. im Falle der Zulassung nach § 9 des Gesetzes die Schusswaffen 

keine größere Gefahr hervorrufen als diejenigen, die die Anforde-

rungen der Anlage I Nr. 4 erfüllen.

(4) Die Zulassungsbehörde kann im Einzelfall über die Anlage I hinaus-

gehende Anforderungen stellen, wenn der Schutz von Leben und 

Gesundheit des Benutzers oder Dritter dies erfordert.

(5) Nach den Anforderungen der Anlage I Nr. 5.2.1 und 5.2.2 wird 

pyrotechnische Munition entsprechend ihrer Gefährlichkeit in die 

Klassen PM I und PM II eingeteilt.

Verordnung über ortsbewegliche Druckgeräte

§ 11 OrtsDruckV
Besondere Zuständigkeiten

(1) Die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung und das 

Eisenbahn-Bundesamt richten, soweit es bei der Durchführung dieser 

Verordnung um die Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Gefahr-

gutbeförderungsgesetz geht, nach Maßgabe der Anlage 1 jeweils 

eine zugelassene Stelle ein. Diese darf die in Anlage 2 beschriebenen 

Aufgaben und Tätigkeiten wahrnehmen. Soweit von der Bundesanstalt 

für Materialforschung und -prüfung und dem Eisenbahn-Bundesamt 

außerhalb der Tätigkeit als zugelassene Stelle hoheitliche Aufgaben im 

Zusammenhang mit der Beförderung gefährlicher Güter wahrgenommen 

werden, bleibt die Fachaufsicht des Bundesministeriums für Verkehr, 

Bau und Stadtentwicklung unberührt.

(3) Für die Überwachung sind, soweit es bei der Durchführung dieser 

Verordnung um die Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Gefahr-

gutbeförderungsgesetz geht, zuständig

1.  die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung für Tanks von 

Tankcontainern und für ortsbewegliche Tanks,

2. das Eisenbahnbundesamt für Gefäße und Tanks von Batteriewagen, 

für Tanks von Eisenbahnkesselwagen und für abnehmbare Tanks,

3.  die vom Bundesministerium der Verteidigung bestimmte Stelle für 

ortsbewegliche Druckgeräte des militärischen Bereichs, die nach 

dieser Verordnung konformitätsbewertet und geprüft worden sind 

und von der Bundeswehr oder ausländischen Streitkräften für eigene 

Zwecke für die Beförderung gefährlicher Güter verwendet werden, 

und

4.  die nach Landesrecht zuständigen Behörden gemäß § 8 Abs. 1 

Satz 1 des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes für übrige 

ortsbewegliche Druckgeräte.

(4) Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung ko-

ordiniert die Überwachung durch die in Absatz 3 Nr. 1 bis 3 genannten 

Behörden und beteiligt die in Absatz 3 Nr. 4 genannten Behörden. In 

Tagungen zur Koordinierung führt das Bundesministerium für Verkehr, 

Bau und Stadtentwicklung den Vorsitz, das Sekretariat führt die Bundes-

anstalt für Materialforschung und -prüfung. Die Tagungen fi nden minde-

stens einmal jährlich statt. Die Bundesanstalt für Materialforschung und 

-prüfung erstellt einmal jährlich einen Bericht über die Überwachung.

Anlage 2 (zu § 11 Abs. 1) OrtsDruckV
Aufgaben der zugelassenen Stellen nach § 11 Abs. 1

Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 2004, 3716

(1) Die zugelassene Stelle bei der Bundesanstalt für Materialforschung 

und -prüfung darf Konformitätsbewertungen und Prüfungen von orts-

beweglichen Druckgeräten, ausgenommen Aufsetztanks, Tanks oder 

Gefäße von Batterie-Fahrzeugen und Batteriewagen, Tanks von Eisen-

bahnkesselwagen und Tankfahrzeugen, einschließlich der Ventile und 

Ausrüstungsteile mit unmittelbarer Sicherheitsfunktion durchführen. 

Für die Konformitätsbewertung von Gefäßen gilt dies nur, wenn die 

Konformität des Baumusters ortsbeweglicher Druckgeräte gleichzeitig 

für die Kennzeichnung und die Beförderung gefährlicher Güter mit 

Seeschiffen bewertet werden soll.

Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung

§ 78 LuftVZO
Erlaubnis, Rücknahme und Widerruf

(3) Verpackungen zum Transport gefährlicher Güter mit Ausnahme 

der Klasse 7 (radioaktive Stoffe) bedürfen der Zulassung durch die 

Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM). Verpak-

kungen zum Transport gefährlicher Güter der Klasse 7 bedürfen der 

Zulassung und der Beförderungsgenehmigung durch das Bundesamt 

für Strahlenschutz (BfS), soweit diese nach JAR-OPS 1 deutsch oder 

JAR-OPS 3 deutsch festgelegt sind, ansonsten der Bauartprüfung 

durch den Hersteller auf der Basis eines von der BAM genehmigten 

Qualitätssicherungsprogrammes.

Verordnung über Deponien und Langzeitlager
Deponieverordnung 

Anhang 1
Anforderungen an den Standort, die geologische 

Barriere, Basis- und Oberfl ächenabdichtungssysteme 
von Deponien der Klasse 0, I, II und III 

(zu § 3 Absatz 1, § 10 Absatz 1, den §§ 23, 28)

2.4  Zulassung von Geokunststoffen, Polymeren und 
Dichtungskontrollsystemen

2.4.1 Zuständigkeiten und Aufgaben
Die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung ist zu-

ständig für die Prüfung und Zulassung von Geokunststoffen wie 

Kunststoffdichtungsbahnen, Schutzschichten, Kunststoff-Drän-

elemente, Bewehrungsgitter aus Kunststoff, von Polymeren und 

von Dichtungskontrollsystemen für die Anwendung in Basis- und 

Oberfl ächenabdichtungen von Deponien auf der Basis eigener 

Untersuchungen und von Ergebnissen akkreditierter Stellen. Sie 

hat in diesem Zusammenhang folgende Aufgaben: 

1. Defi nition von Prüfkriterien,

2. Aufnahme von Nebenbestimmungen in die Zulassung,

3. Festlegung von Anforderungen an den fachgerechten Einbau 

und das Qualitätsmanagement.

2.4.2 Zulassung
Die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung berück-

sichtigt bei der Zulassung von Geokunststoffen, Polymeren und 

Kontrollsystemen mindestens die Kriterien und Einwirkmecha-

nismen nach Nummer 2.1.1 zum Stand der Technik.

2.4.3 Antrag
Die Zulassung wird vom Hersteller des Geokunststoff-, Polymer- 

oder Kontrollsystem-Produkts beantragt.

2.4.4 Fachbeirat
Bei der Bearbeitung der Zulassungsrichtlinien, die die Vorausset-

zungen und Anforderungen der Zulassung der Bundesanstalt für 

Materialforschung und -prüfung beschreiben, wirkt ein Fachbeirat 

beratend mit, in dem Vertreter der Länderfachbehörden, des 

Umweltbundesamtes und Fachleute aus anderen relevanten 

Bereichen vertreten sind. Die Geschäftsführung des Fachbeirats 

liegt bei der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung.

2.4.5 Veröffentlichung
Die Zulassungsrichtlinien sowie die Zulassungsscheine be-

standskräftiger Zulassungen werden von der Bundesanstalt für 

Materialforschung und -prüfung in geeigneter Form öffentlich 

zugänglich gemacht. 

7.9 International Maritime Dangerous Goods Code 
Competent Authority

7.9.2 Approvals, permits or certifi cates issued by the competent au-

thority or body authorized by and under the responsibility of that 

competent authority should be recognized by other countries 

where such issue is referred to in this Code.

Stand: 01. Januar 2010

343


	20100625-GGR-011.pdf
	1 Geltungsbereich
	2 Begriffsbestimmungen im Sinne dieser Regel
	3 Zuständigkeit
	4 Maßnahmen zur Qualitätssicherung
	4.1 Allgemeines
	4.1.1 Systembezogene Maßnahmen
	4.1.2 Bauartbezogene Maßnahmen

	4.2 Qualitätssicherung von Verpackungen
	4.2.1 Auslegung und Konstruktion
	4.2.2 Herstellung
	4.2.3 Betrieb

	4.3 Dokumentation
	4.3.1 Betriebsbewährung

	4.4 Sonstiges
	4.4.1 Andere Festlegungen zur Qualitätssicherung
	4.4.2 Durch andere Staaten zugelassene Verpackungen


	5 Kosten
	6 Referenzen
	Anlage




